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Vorwort

Unter „Kinder- und Jugendschutz“ wird eine Vielzahl von Regelungen und Maßnahmen
verstanden, die dazu beitragen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu
schützen. Die möglichen Gefährdungen des Entwicklungsprozesses junger Menschen
kommen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen. Exemplarisch möchte ich an
dieser Stelle nur einige benennen: Zu den „klassischen“ Gefährdungen zählen Alkohol-,
Tabak- und Drogenkonsum, was zu Abhängigkeiten und gesundheitlichen Schädi-
gungen führen kann. Eine Gefährdung der seelischen und körperlichen Integrität von
Kindern und Jugendlichen stellt der sexuelle Missbrauch sowie die Misshandlung und
die Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen dar. Vor allem in  der  jüngeren  Ver-
gangenheit  sind  darüber hinaus auch Gefährdungen aus dem Bereich der Medien von
Bedeutung, die zu Desorientierungen führen können, sofern die Kinder und Jugend-
lichen nach ihrem eigenen Entwicklungsstand noch nicht in der Lage sind, die Inhalte
entsprechend zu verarbeiten.

Eben weil die potentiellen Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen so breit
gefächert sind, muss auch in der gesamten Bandbreite hierauf reagiert werden.
Jugendschutz ist damit nicht nur ein Reglungsgegenstand der Kinder- und Jugendhilfe,
sondern wirkt in viele gesellschaftliche Bereiche hinein. Infolgedessen finden sich
jugendschutzrelevante Regelungen neben dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder-
und Jugendhilfe – und dem Jugendschutzgesetz beispielsweise auch in folgenden Rege-
lungswerken: Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, Strafgesetzbuch, Betäubungs-
mittelgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Jugendarbeitsschutzgesetz, Jugendgerichts-
gesetz, Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Spielverordnung, Straßenverkehrs-
ordnung, Waffengesetz, Bundesjagdgesetz, Thüringer Sammlungsgesetz sowie
Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetz.

Anliegen dieser Broschüre ist es, interessierte Bürger, aber auch Gewerbetreibende, Ver-
anstalter, Vereine und Verbände sowie Behörden über die wichtigsten jugendschutzrele-
vanten Bestimmungen zu informieren und ihnen die einschlägigen rechtlichen Rege-
lungen zur Verfügung zu stellen.

Dr. Klaus Zeh
Thüringer Minister für Soziales, 
Familie und Gesundheit
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1. Einführung in das Jugendschutzgesetz

Die Erziehung der Kinder obliegt zuvör-
derst ihren Eltern, mit diesen Worten ist
das Erziehungsrecht der Eltern im Grund-
gesetz verankert (siehe Artikel 6 Abs. 2
Grundgesetz). Der Staat lässt die Eltern
bei der Ausübung dieses Rechtes aber
nicht allein. Er ist vielmehr bestrebt, sie
durch geeignete Maßnahmen zum Schutz
ihrer Kinder und Jugendlichen zu unter-
stützen. Dies gilt vor allem für Gefahren-
momente, die Kindern und Jugendlichen

außerhalb des häuslichen Bereiches drohen. Vor diesem Hintergrund wurde das Jugend-
schutzgesetz geschaffen. Es soll Kinder und Jugendliche vor Gefährdungen und schädi-
genden Einflüssen in der Öffentlichkeit und in den Medien schützen und beinhaltet
daher insbesondere Regelungen zum Aufenthalt in Gaststätten, Diskotheken und Spiel-
hallen sowie zu Alkohol und Nikotin, Kino-, Video- und DVD-Filmen, Computerspielen
und jugendgefährdenden Medien.

In den meisten Fällen sind die im Jugendschutzgesetz enthaltenen Ge- und Verbote an
Altersgrenzen gebunden. Dem liegt zugrunde, dass der Gesetzgeber den wachsenden
„Reifegrad“ des Kindes bzw. des Jugendlichen berücksichtigt und ihm mit wachsendem
Alter immer mehr ermöglicht.

Das Jugendschutzgesetz wendet sich allerdings nicht primär an Kinder und Jugendliche
und deren Eltern, sondern an Veranstalter und Gewerbetreibende. Hierzu gehören vor
allem Betreiber von Kinos und Videotheken, Einzelhändler, die Alkohol, Tabak, Videos
oder Computerspiele anbieten, Inhaber von Kiosken sowie Gastwirte und Diskotheken-
betreiber. Diese sind für die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen verantwortlich.
Zuwiderhandlungen werden im Rahmen der vorhandenen Straf- und Bußgeldvor-
schriften geahndet.

Darüber hinaus ist das Jugendschutzgesetz natürlich auch für Eltern sowie Kinder und
Jugendliche von Interesse. Es stellt für sie eine wichtige Orientierungshilfe dar, ohne
indes die Eltern von ihrer generellen Verantwortung für die Förderung der Entwicklung
und der Erziehung ihrer Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit zu entbinden.



1.1 Begriffsbestimmungen

Vorab sollen einige Begriffe des Jugendschutzgesetzes näher erläutert werden:

Bildträger:

Bildträger sind eine bestimmte Art von Trägermedien. Sie sind zur Weitergabe geeignet
und mit Film- oder Spielprogrammen bespielt, wie z. B. Videokassetten DVD’s oder 
CD-Rom’s.

Erziehungsbeauftragte Person:

Person über 18 Jahre, die auf Grund einer Vereinbarung mit den Eltern Erziehungs-
aufgaben tatsächlich wahrnimmt. Zwischen der erziehungsbeauftragten Person und
dem Kind bzw. dem Jugendlichen muss ein Autoritätsverhältnis bestehen, d. h. die
erziehungsbeauftragte Person muss in der Lage sein, das anvertraute Kind oder den
Jugendlichen zu lenken oder zu leiten. Das ist z. B. im Verhältnis von Freund/Freundin
nicht der Fall, sodass diese als erziehungsbeauftragte Person des jeweils anderen aus-
scheiden.

Jugendbeeinträchtigende Medien:

Medien sind jugendbeeinträchtigend, wenn sie die Entwicklung von Kindern oder
Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit negativ beeinflussen. Daher werden Medien entsprechend dem
Entwicklungsstand der Kinder oder Jugendlichen altersabgestuft „freigegeben“ und dür-
fen nur Kindern und Jugendlichen entsprechend der betreffenden Altersgruppen
zugänglich gemacht werden.

Jugendgefährdende Medien:

Medien sind jugendgefährdend, wenn sie die Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit gefährden und damit über eine bloße Beeinträchtigung hinaus-
gehen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn Medien unsittlich sind, verrohend wirken
oder zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anreizen. Solche Medieninhalte
erhalten keine Altersfreigaben, dürfen also Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich
gemacht werden, und werden von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien
in die Liste der jugendgefährdenden Medien aufgenommen (sog. Indizierung).

Jugendliche:

Personen unter 18 Jahren.

Kinder:

Personen unter 14 Jahren.
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Öffentlichkeit:

• Allgemein zugängliche Verkehrsflächen, wie Straßen, Gehwege, Plätze, Passagen,
Parks und Anlagen, sowie 

• ohne weiteres zugängliche Gebäude und Einrichtungen (wie Behörden, Kaufhäuser,
öffentliche Spielplätze, Gaststätten, Diskotheken, Kinos); 

„öffentlich“ ist somit fast alles, was nicht im privaten Rahmen oder zu Hause stattfindet.

Personensorgeberechtigte Person:

Eltern, ein Elternteil oder der Vormund.

Telemedien:

Medien, die durch elektronische Informations- und Kommunikationsdienste übermittelt
oder zugänglich gemacht werden, wie z. B. Internet, Chats, E-Mails; nicht dazu gehören
Telefon, Telefax und Rundfunk.

Trägermedien:

Medien,
• bei denen Text, Bilder oder Töne auf gegenständlichen Trägern verbreitet werden,

z. B. Zeitschriften, Comics, Bücher, Schallplatten, Audio- und Videokassetten, CD’s,
CD-Rom’s, DVD’s,

• deren Texte, Bilder oder Töne zur unmittelbaren Wahrnehmung bestimmt sind, wie
z. B. Texte und Bilder auf Anschlagtafeln, Plakaten, Werbebeschriftungen und -bema-
lungen, oder

• in Geräten fest eingebaute Datenspeicher, wenn die gespeicherten Texte, Bilder oder
Töne über das Gerät sichtbar oder hörbar werden, das Gerät also als Vorführ- 
oder Spielgerät fungiert, wie z. B. Spielkonsolen mit festen Speichern (Gameboy,
Playstation), PC oder Laptop, wenn auf de Festplatte Texte, Bilder oder Töne gespei-
chert sind, Handys mit gespeicherten Spielen.

Trägermedien sind somit alle Medien, die man anfassen kann.

Zuständigkeit:

Zuständig für den Vollzug des Jugendschutzgesetzes sind in Thüringen im Wesentlichen
die Landkreise und kreisfreien Städte.

Wesentliche Kernpunkte des Jugendschutzgesetzes sind:

1.2 Jugendschutz in der Öffentlichkeit

Für Eltern wichtig zu wissen ist, dass sie nicht alles erlauben müssen, was das
Jugendschutzgesetz erlaubt. Die Erziehungsverantwortung liegt vielmehr allein bei den
Eltern. Die Regelungen des Jugendschutzgesetzes stellen insoweit nur einen für die
Allgemeinheit geltenden Mindestrahmen dar.
In der nachfolgenden Tabelle ist zusammengestellt, was Kindern und Jugendlichen ab
welchem Alter in der Öffentlichkeit gestattet ist:
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* Begleitung durch eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person

erlaubt
nicht erlaubt

wenn Gewinn aus Waren von geringem Wert besteht

Jugendschutzgesetz unter 16 Jahren unter 16 Jahren 16/17 Jahre 16/17 Jahre
ohne mit ohne mit

Begleitung Begleitung* Begleitung Begleitung*

§ 4 Aufenthalt in Gaststätten Ausnahme: nur zwischen
5 –23 Uhr 5 und 24 Uhr 

zur Einnahme
einer Mahlzeit oder 

eines Getränks  

§ 4 Veranstaltungen von 
anerkannten Trägern der 
Jugendhilfe oder auf Reisen     

§ 4 Aufenthalt in Nachtbars, 
Nachtclubs 

§ 5 Anwesenheit bei öffentlichen 
Tanzveranstaltungen, Discos bis 24 Uhr

§ 5 Tanzveranstaltungen von unter 14 Jahren: bis 24 Uhr
anerkannten Trägern der bis 21 Uhr,
Jugendhilfe, ab 14 Jahren:
zur künstlerischen Betätigung bis 24 Uhr
oder Brauchtumspflege 

§ 6 Anwesenheit in Spielhallen, 
Teilnahme an Glücksspielen

§ 6 Glücksspiele auf Volksfesten, 
Jahrmärkten etc.

§ 8 Aufenthalt an Jugendgefähr-
denden Orten (Alkohol-, 
Rauschgift-, Prostituierten-
milieu)

§ 9 Branntwein/Spirituosen,
Alkopops mit Spirituosen, 
Cocktails; Verkauf/Konsum

§ 9 Andere alkoholische Ausnahme:
Getränke (Bier, Wein, Sekt) erlaubt bei 14-/
Verkauf/Konsum 15-Jährigen

§ 10 Rauchen
Verkauf/Konsum 
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1.3 Jugendmedienschutz 

Im Bereich der Medien hat es in den letzten Jahren und Jahrzehnten einschneidende
Veränderungen gegeben (� Videos, Internet, Computerspiele, …), die auch die Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen im starken Maße beeinflusst hat bzw. beein-
flussen kann. Daher wurden für die wesentlichen Medienbereiche Jugendschutz-
bestimmunen geschaffen. 

Im Einzelnen gilt:

• Jugendbeeinträchtigende Medien

Um Einflüsse der Erwachsenenwelt auf Kinder und Jugendliche, die deren Entwick-
lungsstand noch nicht entsprechen, fern zuhalten und sie so bei ihrer Persönlich-
keitsentwicklung zu unterstützen, dürfen insbesondere Filme (Kino, Video, DVD) und
Spiele (Video-, Computer-, Konsolenspiele) Kindern und Jugendlichen in der
Öffentlichkeit nur unter Berücksichtigung der Entwicklungsstufen von Kindern und
Jugendlichen altersabgestuft zugänglich gemacht werden (� d. h. gezeigt, verkauft oder
vermietet werden). Das ist dann der Fall, wenn der Film oder das Spiel geprüft und für
die jeweilige Altersstufe freigegeben sind. 

Beispiel: Ein 13-jähriges Kind darf zwar im Kino einen für 6 oder 12 Jahre freigegebenen
Film sehen, nicht aber einen Film, der erst ab 16 Jahren freigegeben ist und zwar auch
dann nicht, wenn die Eltern dies erlauben oder das Kind begleiten.
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• Jugendgefährdende Medien

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien stellt auf Antrag von Jugend-
schutzbehörden oder auf Anregung freier Träger der Jugendhilfe in einem gerichtsähn-
lichen Verfahren fest, ob Zeitschriften, Bücher, Comics, Video-/DVD-Filme, Computer-
spiele, CD’s und Internet-Angebote jugendgefährdend sind. 

Eine solche Jugendgefährdung liegt vor, wenn die Medieninhalte unsittliche, verrohend
wirkende oder zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass aufhetzende Inhalte
aufweisen. 

Wird die Jugendgefährdung von der Bundesprüfstelle bejaht, so wird das Medien-
produkt in die Liste der jugendgefährdenden Medien aufgenommen (� sog.
Indizierung). Die Indizierung hat allerdings nicht das generelle Verbot eines Mediums
zur Folge. Sie soll vielmehr lediglich verhindern, dass Kinder und Jugendliche mit den
jugendgefährdenden Medieninhalten konfrontiert werden. Indizierte Medien dürfen
daher nur an Erwachsene abgegeben werden. Sofern Gewerbetreibende auch indizierte
Medien im Angebot haben, dürfen sie diese nicht an Orten anbieten, die für Kinder und
Jugendliche zugänglich sind oder von diesen eingesehen werden können � d. h.
indizierte Medien dürfen nur „unter dem Ladentisch“ verkauft werden. Werden in-
dizierte Medien gewerblich verliehen (Videotheken), dürfen sie nur in Ladengeschäften
angeboten werden, die Minderjährigen unzugänglich sind und von ihnen nicht eingese-
hen werden können. Darüber hinaus dürfen indizierte Medien nicht außerhalb von
Geschäftsräumen, in Kiosken, in gewerblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln und im
Versandhandel angeboten oder überlassen werden. Ausnahme: Im Rahmen des
Versandhandels ist sichergestellt, dass die indizierten Medien nur von Erwachsenen
bestellt und auch nur von Erwachsenen in Empfang genommen werden. Außerdem darf
für indizierte Medien nicht geworben werden. 

Die Liste der Indizierungen (mit Ausnahme der indizierten Internetseiten) wird im
Bundesanzeiger und in der von der Bundesprüfstelle herausgegebenen Zeitschrift veröf-
fentlicht. Die indizierten Internetseiten werden nicht veröffentlicht, um „Hitlisten“ zu
vermeiden. Vor allem Gewerbetreibende, wie Videothekenbetreiber und Einzelhändler,
die Computerspiele verkaufen, müssen sich über die erfolgten Indizierungen
informieren, um die Abgabeverbote an Kinder und Jugendliche einzuhalten.

Von schwer jugendgefährdenden Medien ist dann die Rede, wenn die Medieninhalte
gegen das Strafgesetzbuch verstoßen (� verfassungswidrige Propaganda, Anleitung zu
schweren Straftaten, Darstellung unmenschlicher Gewalttaten, Verbreitung pornogra-
phischer Schriften), den Krieg verherrlichen, leidende Menschen in einer Menschen-
würde verletzenden Art und Weise darstellen oder Kinder und Jugendliche in einer
unnatürlichen, geschlechtsbetonten Körperhaltung zeigen. Schwer jugendgefährdende
Medien unterliegen automatisch, d. h. auch ohne vorausgegangene Indizierung, den
zuvor beschriebenen Werbe- und Verbreitungsbeschränkungen und dürfen damit auch
Erwachsenen nicht zugänglich gemacht werden.



2. Jugendmedienschutz-Staatsvertrag

Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
regelt den Jugendschutz in elektronischen
Medien, d. h. im Internet, Fernsehen und
Hörfunk. Anders als beim Jugendschutz-
gesetz ist für diesen Bereich allerdings
nicht der Bund zuständig, zuständig sind
vielmehr die Länder. Damit dennoch in
der gesamten Bundesrepublik Deutsch-
land einheitliche Regelungen gelten,
haben sich die Länder im Rahmen eines
Staatsvertrages auf ein einheitliches Rege-

lungswerk verständigt. Ziel des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages ist es, Kinder und
Jugendliche vor Inhalten im Internet sowie im Rundfunk zu schützen, die sich negativ
auf ihre Entwicklung und Erziehung auswirken können. Jugendschutz erfolgt hier ins-
besondere durch Sendeverbote, Sendezeitbeschränkungen und sonstige Zugangsbe-
schränkungen (sog. geschlossene Benutzergruppen, Filtersoftware). 

Zuständige Aufsichtsbehörden für die Bereiche des privaten Rundfunks und des
Internets sind die Landesmedienanstalten. Um einen einheitlichen Vollzug zu
garantieren, haben die Landesmedienanstalten ein zentrales Aufsichtsorgan errichtet,
die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM). Deren Geschäftsstelle hat ihren Sitz in
Erfurt.

Durch Verzahnungsregelungen ist im Übrigen sichergestellt, dass Medieninhalte unab-
hängig von der Art der Medien (� beispielsweise Computerspiele auf CD-Rom oder als
Download aus dem Internet) im Rahmen des Jugendschutzgesetzes und des Jugend-
medienschutz-Staatsvertrages nach einheitlichen Schutzstandards beurteilt werden. 

Wie beim Jugendschutzgesetz haben auch nach dem Jugendmedienschutz-Staats-
vertrag allein die Anbieter für die Einhaltung der Jugendschutzregelungen Sorge zu 
tragen und werden bei Verstößen zur Verantwortung gezogen.

Im Einzelnen gilt:

• Jugendbeeinträchtigende Medien

Weder Internetangebote noch Rundfunkprogramme sollen Kinder und Jugendliche in
ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keit beeinträchtigen. Daher sollen entwicklungsbeeinträchtigende Programme für Kinder
und Jugendliche unzugänglich sein; Anbieter haben dafür Sorge zu tragen, dass diese
Angebote von Kindern und Jugendlichen der betreffenden Altersstufen üblicherweise
nicht wahrgenommen werden. Wie beim Jugendschutzgesetz orientieren sich die
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Zugangsbeschränkungen am Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen und es
gelten dieselben Altersstufen. Technisch wird die Zugangsbeschränkung durch die Wahl
der Sendezeit oder durch sonstige Sicherungsmittel (Vorsperrung, Filtersoftware)
gewährleistet, wobei Filtersoftware zuvor von der Kommission für Jugendmedienschutz
anerkannt werden muss.

Beispiel: Filme, die mit Altersfreigabekennzeichen der FSK versehen sind, dürfen wie
folgt ausgestrahlt werden:

Ausnahmen von diesen Sendezeitverlagerungen sind grundsätzlich möglich; sie bedürfen
allerdings der vorherigen Genehmigung.

• Jugendgefährdende Medien

Jugendgefährdende Medieninhalte werden auch im Bereich des Internets von der
Bundesprüfstelle festgestellt und indiziert mit der Folge, dass sie dann Kindern und
Jugendlichen nicht mehr zugänglich gemacht und beworben werden dürfen. Ausnahme:
Der Anbieter stellt sicher, dass indizierte oder pornographische Angebote nur
Erwachsenen zugänglich sind. Diese Zugangsbeschränkung wird durch geschlossene
Benutzergruppen und funktionierende Altersverifikationssysteme gewährleistet.

Eine solche auf Erwachsene (� geschlossene Benutzergruppen) beschränkte
Ausnahme gibt es im Bereich des Rundfunks dagegen nicht. Indizierte Medien sowie
pornografische Angebote sind hier generell verboten.

Schwer jugendgefährdende Angebote sind vergleichbar dem Jugendschutzgesetz
geregelt (siehe oben S. 12) und ausnahmslos, d. h. auch für Erwachsene, unzulässig. Sie
dürfen weder im Rundfunk noch im Internet verbreitet werden.

Altersfreigabekennzeichen Sendezeit

Freigabe ohne Altersbeschränkung keine Sendezeitbeschränkung  

Freigabe ab 6 Jahre keine Sendezeitbeschränkung  

Freigabe ab 12 Jahre Sendezeit muss sich am Wohl auch der 
jüngeren Kinder orientieren � ggf. 
6:00 Uhr–20:00 Uhr  

Freigabe ab 16 Jahre 22:00 Uhr–06:00 Uhr  

keine Jugendfreigabe (� darf nur 23:00 Uhr–06:00 Uhr 
Erwachsenen zugänglich gemacht werden)



3. Einführung in das Strafgesetzbuch

Die jugendschutzrelevanten Tatbestände
des Strafgesetzbuchs (StGB) betreffen im
Bereich der Medien vor allem folgende
Straftaten: Verfassungswidrige Propaganda
(§§ 86, 86a, 130 StGB), Anleitung zu
Straftaten (§§ 111, 130a StGB), Gewaltdar-
stellungen (§ 131 StGB) und Pornographie
(sowohl sog. einfache Pornographie als
auch sog. schwere Pornographie � Ver-
breitung von Gewalt-, Tier- oder Kinder-
pornographie – §§ 184, 184a, 184b StGB). 

Darüber hinaus sind die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zu benennen.
Strafbar sind neben folgenden „freiwilligen“ (hetero- oder homo-) sexuellen Kontakten 

• mit Kindern unter 14 Jahren (§ 176 StGB),
• mit Personen unter 16 Jahren, die zur Erziehung, Ausbildung oder Betreuung anver-

traut sind (§ 174 Abs. 1 Nr. 1 StGB),
• mit Personen unter 18 Jahren unter Ausnützen einer mit dem Erziehungs-, Aus-

bildungs- oder Betreuungsverhältnis verbundenen Abhängigkeit (§ 174 Abs. 1 Nr. 2
StGB), 

• mit seinem noch nicht 18 Jahre alten leiblichen oder angenommenen Kind (§ 174
Abs. 1 Nr. 3 StGB),

• zu Personen unter 18 Jahren, die durch Vermittlung, Gewährung von Gelegenheit
oder gegen Entgelt stattfinden (§ 180 StGB),

• Beischlaf mit leiblichen Abkömmlingen (§ 173 StGB)

vor allem auch nachfolgende erzwungene sexuelle Kontakte 

• mit Personen unter 16 Jahren unter Ausnutzung einer Zwangslage oder gegen
Entgelt (§ 182 Abs. 1 StGB),

• von über 21-Jährigen mit Personen unter 16 Jahren unter Ausnutzung der fehlenden
Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung (§ 182 Abs. 2 StGB)

• mit Gewalt erzwungen sexuelle Handlungen (Vergewaltigung – § 177 StGB VIII).

Strafbar sind im Übrigen auch Körperverletzung sowie Verletzung der Fürsorge- oder 
Erziehungspflicht und Vernachlässigung (§§ 223 ff., 171, 225 StGB). 
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4. Gesetzesvorschriften im Wortlaut 
4.1 Jugendschutzgesetz – Auszug –

Bekanntmachung vom 23. Juli 2002 (BGBl I
Nr. 51, S. 2730), zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2004
(BGBl. I S. 1857, 2600) 

§ 1 Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes
1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14 Jahre alt sein,
2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber noch nicht 18 Jahre alt sind,
3. ist personensorgeberechtigte Person, wem allein oder gemeinsam mit einer anderen

Person nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs die Personensorge zusteht,
4. ist erziehungsbeauftragte Person, jede Person über 18 Jahren, soweit sie auf Dauer

oder zeitweise aufgrund einer Vereinbarung mit der personensorgeberechtigten
Person Erziehungsaufgaben wahrnimmt oder soweit sie ein Kind oder eine jugend-
liche Person im Rahmen der Ausbildung oder der Jugendhilfe betreut.

(2) Trägermedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien mit Texten, Bildern oder Tönen
auf gegenständlichen Trägern, die zur Weitergabe geeignet, zur unmittelbaren
Wahrnehmung bestimmt oder in einem Vorführ- oder Spielgerät eingebaut sind. Dem
gegenständlichen Verbreiten, Überlassen, Anbieten oder Zugänglichmachen von Träger-
medien steht das elektronische Verbreiten, Überlassen, Anbieten oder Zugänglich-
machen gleich, soweit es sich nicht um Rundfunk im Sinne des § 2 des Rundfunkstaats-
vertrages handelt.
(3) Telemedien im Sinne dieses Gesetzes sind Medien, die durch elektronische Infor-
mations- und Kommunikationsdienste nach dem Gesetz über die Nutzung von Tele-
diensten (Teledienstegesetz, TDG) und nach dem Staatsvertrag über Mediendienste der
Länder übermittelt oder zugänglich gemacht werden. Als Übermitteln oder Zugänglich-
machen im Sinne von Satz 1 gilt das Bereithalten eigener oder fremder Inhalte.
(4) Versandhandel im Sinne dieses Gesetzes ist jedes entgeltliche Geschäft, das im
Wege der Bestellung und Übersendung einer Ware durch Postversand oder elektronischen
Versand ohne persönlichen Kontakt zwischen Lieferant und Besteller oder ohne dass
durch technische oder sonstige Vorkehrungen sichergestellt ist, dass kein Versand an
Kinder und Jugendliche erfolgt, vollzogen wird.
(5) Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses Gesetzes gelten nicht für verheiratete
Jugendliche.



§ 2 Prüfungs- und Nachweispflicht

(1) Soweit es nach diesem Gesetz auf die Begleitung durch eine erziehungsbeauftragte
Person ankommt, haben die in § 1 Abs. 1 Nr. 4 genannten Personen ihre Berechtigung
auf Verlangen darzulegen. Veranstalter und Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen die
Berechtigung zu überprüfen.
(2) Personen, bei denen nach diesem Gesetz Altersgrenzen zu beachten sind, haben ihr
Lebensalter auf Verlangen in geeigneter Weise nachzuweisen. Veranstalter und
Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen das Lebensalter zu überprüfen.

§ 3 Bekanntmachung der Vorschriften

(1) Veranstalter und Gewerbetreibende haben die nach den §§ 4 bis 13 für ihre Betriebs-
einrichtungen und Veranstaltungen geltenden Vorschriften sowie bei öffentlichen
Filmveranstaltungen die Alterseinstufung von Filmen oder die Anbieterkennzeichnung
nach § 14 Abs. 7 durch deutlich sichtbaren und gut lesbaren Aushang bekannt zu
machen.
(2) Zur Bekanntmachung der Alterseinstufung von Filmen und von Film- und Spielpro-
grammen dürfen Veranstalter und Gewerbetreibende nur die in § 14 Abs. 2 genannten
Kennzeichnungen verwenden. Wer einen Film für öffentliche Filmveranstaltungen weit-
ergibt, ist verpflichtet, den Veranstalter bei der Weitergabe auf die Alterseinstufung oder
die Anbieterkennzeichnung nach § 14 Abs. 7 hinzuweisen. Für Filme, Film- und Spiel-
programme, die nach § 14 Abs. 2 von der obersten Landesbehörde oder einer Orga-
nisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6
gekennzeichnet sind, darf bei der Ankündigung oder Werbung weder auf jugendbeein-
trächtigende Inhalte hingewiesen werden noch darf die Ankündigung oder Werbung in
jugendbeeinträchtigender Weise erfolgen.

§ 4 Gaststätten

(1) Der Aufenthalt in Gaststätten darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nur ge-
stattet werden, wenn eine personensorgeberechtigte oder erziehungsbeauftragte Person
sie begleitet oder wenn sie in der Zeit zwischen 5 Uhr und 23 Uhr eine Mahlzeit oder ein
Getränk einnehmen. Jugendlichen ab 16 Jahren darf der Aufenthalt in Gaststätten ohne
Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person in der
Zeit von 24 Uhr und 5 Uhr morgens nicht gestattet werden.
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn Kinder oder Jugendliche an einer Veranstaltung eines
anerkannten Trägers der Jugendhilfe teilnehmen oder sich auf Reisen befinden.
(3) Der Aufenthalt in Gaststätten, die als Nachtbar oder Nachtclub geführt werden, und
in vergleichbare Vergnügungsbetrieben darf Kindern und Jugendlichen nicht gestattet
werden.
(4) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von Absatz 1 genehmigen.
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§ 5 Tanzveranstaltungen

(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen ohne Begleitung einer personen-
sorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person darf Kindern und Jugendlichen
unter 16 Jahren nicht und Jugendlichen ab 16 Jahren längstens bis 24 Uhr gestattet werden.
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit Kindern bis 22 Uhr und Jugendlichen
unter 16 Jahren bis 24 Uhr gestattet werden, wenn die Tanzveranstaltung von einem
anerkannten Träger der Jugendhilfe durchgeführt wird oder der künstlerischen
Betätigung oder der Brauchtumspflege dient.
(3) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen genehmigen.

§ 6 Spielhallen, Glücksspiele

(1) Die Anwesenheit in öffentlichen Spielhallen oder ähnlichen vorwiegend dem Spiel-
betrieb dienenden Räumen darf Kindern und Jugendliche nicht gestattet werden.
(2) Die Teilnahme an Spielen mit Gewinnmöglichkeit in der Öffentlichkeit darf Kindern
und Jugendlichen nur auf Volksfesten, Schützenfesten, Jahrmärkten, Spezialmärkten oder
ähnlichen Veranstaltungen und nur unter der Voraussetzung gestattet werden, dass der
Gewinn in Waren von geringem Wert besteht.

§ 7 Jugendgefährdende Veranstaltungen und Betriebe

Geht von einer öffentlichen Veranstaltung oder einem Gewerbebetrieb eine Gefährdung
für das körperliche, geistige oder seelische Wohl von Kindern oder Jugendlichen aus, so
kann die zuständige Behörde anordnen, dass der Veranstalter oder Gewerbetreibende
Kindern und Jugendlichen die Anwesenheit nicht gestatten darf. Die Anordnung kann
Altersbegrenzungen, Zeitbegrenzungen oder andere Auflagen enthalten, wenn dadurch
die Gefährdung ausgeschlossen oder wesentlich gemindert wird.

§ 8 Jugendgefährdende Orte

Hält sich ein Kind oder eine jugendliche Person an einem Ort auf, an dem ihm oder ihr
eine unmittelbare Gefahr für das körperlich, geistige oder seelische Wohl droht, so hat
die zuständige Behörde oder Stelle die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen
Maßnahmen zu treffen. Wenn nötig, hat sie das Kind oder die jugendliche Person
1. zum Verlassen des Ortes anzuhalten,
2. der erziehungsberechtigten Person im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 6 des Achten Buches

Sozialgesetzbuch zuzuführen oder, wenn keine erziehungsberechtigte Person erreich-
bar ist, in die Obhut des Jugendamtes zu bringen.

In schwierigen Fällen hat die zuständige Behörde oder Stelle das Jugendamt über den
jugendgefährdenden Ort zu unterrichten.

§ 9 Alkoholische Getränke

(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen
1. Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht

nur geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche,



2. andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren
weder abgegeben noch darf ihnen der Verzehr gestattet werden.
(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn Jugendliche von einer personensorgeberechtigten
Person begleitet werden.
(3) In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Automaten angebote wer-
den. Dies gilt nicht, wenn ein Automat
1. an einem für Kinder und Jugendliche unzugänglichen Ort aufgestellt ist oder
2. in einem gewerblich genutzten Raum aufgestellt und durch technische Vorrich-

tungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist, dass Kinder und Jugendliche
alkoholische Getränke nicht entnehmen können.

§ 20 Nr. 1 des Gaststättengesetzes bleibt unberührt.
(4) Alkoholhaltige Süßgetränke im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des Alkopopsteuergesetzes
dürfen gewerbsmäßig nur mit dem Hinweis „Abgabe an Personen unter 18 Jahren
verboten, § 9 Jugendschutzgesetz“ in den Verkehr gebracht werden. Dieser Hinweis ist
auf der Fertigpackung in der gleichen Schriftart und in der gleichen Größe und Farbe wie
die Marken- oder Phantasienamen oder, soweit nicht vorhanden, wie die Verkehrs-
bezeichnung zu halten und bei Flaschen auf dem Frontetikett anzubringen.

§ 10 Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren

(1) In Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren an
Kinder oder Jugendliche unter 16 Jahren weder abgegeben noch darf ihnen das Rauchen
gestattet werden.
(2) In der Öffentlichkeit dürfen Tabakwaren nicht in Automaten angeboten werden. Dies
gilt nicht, wenn ein Automat
1. an einem Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren unzugänglichen Ort aufgestellt

ist oder
2. durch technische Vorrichtungen oder durch ständige Aufsicht sichergestellt ist dass

Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren Tabakwaren nicht entnehmen können.

§ 11 Filmveranstaltungen

(1) Die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen darf Kindern und Jugend-
lichen nur gestattet werden, wenn die Filme von der obersten Landesbehörde oder einer
Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs.
6 zur Vorführung vor ihnen freigegeben worden sind oder wenn es sich um Infor-
mations-, Instruktions- und Lehrfilme handelt, die vom Anbieter mit „Infoprogramm“
oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind.
(2) Abweichend von Absatz 1 darf die Anwesenheit bei öffentlichen Filmveranstaltungen
mit Filmen, die für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren freigegeben und gekenn-
zeichnet sind, auch Kindern ab sechs Jahren gestattet werden, wenn sie von einer per-
sonensorgeberechtigten Person begleitet sind.
(3) Unbeschadet der Voraussetzungen des Absatzes 1 darf die Anwesenheit bei öffent-
lichen Filmveranstaltungen nur mit Begleitung einer personensorgeberechtigten oder
erziehungsbeauftragten Person gestattet werden
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1. Kindern unter sechs Jahren,
2. Kindern ab sechs Jahren, wenn die Vorführung nach 20 Uhr beendet ist,
3. Jugendlichen unter 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 22 Uhr beendet ist,
4. Jugendlichen ab 16 Jahren, wenn die Vorführung nach 24 Uhr beendet ist.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die öffentliche Vorführung von Filmen unabhängig von
der Art der Aufzeichnung und Wiedergabe. Sie gelten auch für Werbevorspanne und
Beiprogramme. Sie gelten nicht für Filme, die zu nichtgewerblichen Zwecken hergestellt
werden, solange die Filme nicht gewerblich genutzt werden.
(5) Werbefilme oder Werbeprogramme, die für Tabakwaren oder alkoholische Getränke
werben, dürfen unbeschadet der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 nur nach 18 Uhr
vorgeführt werden.

§ 12 Bildträger mit Filmen oder Spielen

(1) Bespielte Videokassetten und andere zur Weitergabe geeignete, für die Wiedergabe
auf oder das Spiel an Bildschirmgeräten mit Filmen oder Spielen programmierte
Datenträger (Bildträger) dürfen einem Kind oder einer jugendlichen Person in der
Öffentlichkeit nur zugänglich gemacht werden, wenn die Programme von der obersten
Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des
Verfahrens nach § 14 Abs. 6 für ihre Altersstufe freigegeben und gekennzeichnet worden
sind oder wenn es sich um Informations-, Instruktions- und Lehrprogramme handelt, die
vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind.
(2) Auf die Kennzeichnungen nach Absatz 1 ist auf dem Bildträger und der Hülle mit
einem deutlich sichtbaren Zeichen hinzuweisen. Die oberste Landesbehörde kann
1. Näheres über Inhalt, Größe, Form, Farbe und Anbringung der Zeichen anordnen und
2. Ausnahmen für die Anbringung auf dem Bildträger oder der Hülle genehmigen.
Anbieter von Telemedien, die Filme, Film- und Spielprogramme verbreiten, müssen auf
eine vorhandene Kennzeichnung in ihrem Angebot deutlich hinweisen.
(3) Bildträger, die nicht oder mit „Keine Jugendfreigabe“ nach § 14 Abs. 2 von der obersten
Landesbehörde oder einer Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des
Verfahrens nach § 14 Abs. 2 von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der
freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 oder nach 
§ 14 Abs. 7 vom Anbieter gekennzeichnet sind, dürfen
1. einem Kind oder einer jugendlichen Person nicht angeboten, überlassen oder sonst

zugänglich gemacht werden,
2. nicht im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen

Verkaufsstellen, die Kunden nicht zu betreten pflegen, oder im Versandhandel ange-
boten oder überlassen werden.

(4) Automaten zur Abgabe bespielter Bildträger dürfen
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen,
2. außerhalb von gewerblich oder in sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich

genutzten Räumen oder
3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren
nur aufgestellt werden, wenn ausschließlich nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 gekennzeichnete
Bildträger angeboten werden und durch technische Vorkehrungen gesichert ist, dass sie



von Kindern und Jugendlichen, für deren Altersgruppe ihre Programme nicht nach § 14
Abs. 2 Nr. 1 bis 4 freigegeben sind, nicht bedient werden können.
(5) Bildträger, die Auszüge von Film- und Spielgrogrammen enthalten, dürfen abweichend
von den Absätzen 1 und 3 im Verbund mit periodischen Druckschriften nur vertrieben
werden, wenn sie mit einem Hinweis des Anbieters versehen sind, der deutlich macht,
dass eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle festgestellt hat, dass diese 
Auszüge keine Jugendbeeinträchtigungen enthalten. Der Hinweis ist sowohl auf der
periodischen Druckschrift als auch auf dem Bildträger vor dem Vertrieb mit einem deutlich
sichtbaren Zeichen anzubringen. § 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Die Berech-
tigung nach Satz 1 kann die oberste Landesbehörde für einzelne Anbieter ausschließen.

§ 13 Bildschirmspielgeräte

(1) Das Spielen an elektronischen Bildschirmspielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit, die
öffentlich aufgestellt sind, darf Kindern und Jugendlichen ohne Begleitung einer 
personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person nur gestattet werden,
wenn die Programme von der obersten Landesbehörde oder einer Organisation der frei-
willigen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 für ihre Altersstufe
freigegeben und gekennzeichnet worden sind oder wenn es sich um Informations-,
Instruktions- oder Lehrprogramme handelt, die vom Anbieter mit „Infoprogramm“ oder
„Lehrprogramm“ gekennzeichnet sind.
(2) Elektronische Bildschirmspielgeräte dürfen
1. auf Kindern oder Jugendlichen zugänglichen öffentlichen Verkehrsflächen,
2. außerhalb von gewerblich oder ins sonstiger Weise beruflich oder geschäftlich

genutzten Räumen oder
3. in deren unbeaufsichtigten Zugängen, Vorräumen oder Fluren
nur aufgestellt werden, wenn ihre Programme für Kinder ab sechs Jahren freigegeben
und gekennzeichnet oder nach § 14 Abs. 7 mit „Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“
gekennzeichnet sind.
(3) Auf das Anbringen der Kennzeichnungen auf Bildschirmspielgeräten findet § 12 Abs. 2
Satz 1 und 2 entsprechende Anwendung.

§ 14 Kennzeichnung von Filmen und Film- und Spielgrogrammen

(1) Filme sowie Film- und Spielgrogramme, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, dürfen nicht für ihre Altersstufe freigegeben werden.
(2) Die oberste Landesbehörde oder eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle
im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6 kennzeichnet die Filme und die Film- und
Spielprogramme mit
1. „Freigegeben ohne Altersbeschränkung“,
2. „Freigegeben ab sechs Jahren“,
3. „Freigegeben ab zwölf Jahren“,
4. „Freigegeben ab sechzehn Jahren“,
5. „Keine Jugendfreigabe“.
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(3) Hat ein Trägermedium nach Einschätzung der obersten Landesbehörde oder einer
Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 6
einen der in § 15 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Inhalte oder ist es in die Liste nach 
§ 18 aufgenommen, wird es nicht gekennzeichnet. Die oberste Landesbehörde hat
Tatsachen, die auf einen Verstoß gegen § 15 Abs. 1 schließen lassen, der zuständigen
Strafverfolgungsbehörde mitzuteilen.
(4) Ist ein Programm für Bildträger oder Bildschirmspielgeräte mit einem in die Liste
nach § 18 aufgenommenen Trägermedium ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich,
wird es nicht gekennzeichnet. Das Gleiche gilt, wenn die Voraussetzungen für eine
Aufnahme in die Liste vorliegen. In Zweifelsfällen führt die oberste Landesbehörde oder
eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens nach
Absatz 6 eine Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien herbei.
(5) Die Kennzeichnungen von Filmprogrammen für Bildträger und Bildschirm-
spielgeräte gelten auch für die Vorführung in öffentlichen Filmveranstaltungen und für
die dafür bestimmten, inhaltsgleichen Filme. Die Kennzeichnungen von Filmen für
öffentliche Filmveranstaltungen können auf inhaltsgleiche Filmprogramme für Bild-
träger und Bildschirmspielgeräte übertragen werden; Absatz 4 gilt entsprechend.
(6) Die obersten Landesbehörden können ein gemeinsames Verfahren für die Freigabe
und Kennzeichnung der Filme sowie Film- und Spielprogramme auf der Grundlage der
Ergebnisse der Prüfung durch von Verbänden der Wirtschaft getragene oder unterstützte
Organisationen freiwilliger Selbstkontrolle vereinbaren. Im Rahmen dieser Vereinbarung
kann bestimmt werden, dass die Freigaben und Kennzeichnungen durch eine Or-
ganisation der freiwilligen Selbstkontrolle Freigaben und Kennzeichnungen der obersten
Landesbehörden aller Länder sind, soweit nicht eine oberste Landesbehörde für ihren
Bereich eine abweichende Entscheidung trifft.
(7) Filme, Film- und Spielprogramme zu Informations-, Instruktions- oder Lehrzwecken
dürfen vom Anbieter mit „lnfoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ nur gekennzeichnet
werden, wenn sie offensichtlich nicht die Entwicklung oder Erziehung von Kindern und
Jugendlichen beeinträchtigen. Die Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung. Die oberste
Landesbehörde kann das Recht zur Anbieterkennzeichnung für einzelne Anbieter oder
für besondere Film- und Spielprogramme ausschließen und durch den Anbieter vor-
genommene Kennzeichnungen aufheben.
(8) Enthalten Filme, Bildträger oder Bildschirmspielgeräte neben den zu kennzeichnen-
den Film- oder Spielprogrammen Titel, Zusätze oder weitere Darstellungen in Texten,
Bildern oder Tönen, bei denen in Betracht kommt, dass sie die Entwicklung oder Erzie-
hung von Kindern oder Jugendlichen beeinträchtigen, so sind diese bei der Entschei-
dung über die Kennzeichnung mit zu berücksichtigen.

§ 15 Jugendgefährdende Trägermedien

(1) Trägermedien, deren Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 24
Abs. 3 Satz 1 bekannt gemacht ist, dürfen nicht

1. einem Kind oder einer jugendlichen Person angeboten, überlassen oder sonst
zugänglich gemacht werden,



2. an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von ihnen eingese-
hen werden kann, ausgestellt, angeschlagen, vorgeführt oder sonst zugänglich
gemacht werden,

3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen
Verkaufsstellen, die Kunden nicht zu betreten pflegen, im Versandhandel oder in
gewerblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln einer anderen Person angeboten oder
überlassen werden,

4. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewährung des
Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschäften, die Kindern und Jugendlichen nicht
zugänglich sind und von ihnen nicht eingesehen werden können, einer anderen
Person angeboten oder überlassen werden,

5. im Wege des Versandhandels eingeführt werden,
6. öffentlich an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von ihnen

eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten von Träger- oder Telemedien außer-
halb des Geschäftsverkehrs mit dem einschlägigen Handel angeboten, angekündigt
oder angepriesen werden, 

7. hergestellt, bezogen, geliefert, vorrätig gehalten oder eingeführt werden, um sie oder
aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 6 zu verwenden oder
einer anderen Person eine solche Verwendung zu ermöglichen.

(2) Den Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen, ohne dass es einer Aufnahme in die
Liste und einer Bekanntmachung bedarf, schwer jugendgefährdende Trägermedien, die
1. einen der in § 86, § 130, § 130a, § 131 oder § 184 des Strafgesetzbuches bezeichneten

Inhalte haben,
2. den Krieg verherrlichen,
3. Menschen, die sterben oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden ausge-

setzt sind oder waren, in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellen
und ein tatsächliches Geschehen wiedergeben, ohne dass ein überwiegendes
berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der Berichterstattung vorliegt.

4. Kinder oder Jugendliche in unnatürlicher, geschlechtsbetonter Körperhaltung
darstellen oder

5. offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder
ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit schwer zu gefährden.

(3) Den Beschränkungen des Absatzes 1 unterliegen auch, ohne dass es einer Aufnahme
in die Liste und einer Bekanntmachung bedarf, Trägermedien, die mit einem Träger-
medium, dessen Aufnahme in die Liste bekannt gemacht ist, ganz oder im Wesentlichen
inhaltsgleich sind.
(4) Die Liste der jugendgefährdenden Medien darf nicht zum Zweck der geschäftlichen
Werbung abgedruckt oder veröffentlicht werden.
(5) Bei geschäftlicher Werbung darf nicht darauf hingewiesen werden, dass ein Verahren
zur Aufnahme des Trägermediums oder eines inhaltsgleichen Telemediums in die Liste
anhängig ist oder gewesen ist.
(6) Soweit die Lieferung erfolgen darf, haben Gewerbetreibende vor Abgabe an den
Handel die Händler auf die Vertriebsbeschränkungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 6 hinzu-
weisen.
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§ 16 Sonderregelung für Telemedien

Regelungen zu Telemedien, die in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 18 aufge-
nommen sind, bleiben Landesrecht vorbehalten.

§ 17 Name und Zuständigkeit

(1) Die Bundesprüfstelle wird vom Bund errichtet. Sie führt den Namen „Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Medien“.
(2) Über eine Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien und über Streichungen
aus dieser Liste entscheidet die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien.

§ 18 Liste jugendgefährdender Medien

(1) Träger- und Telemedien, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder
Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit zu gefährden, sind von der Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien in eine Liste jugendgefährdender Medien aufzunehmen. Dazu zählen
vor allem unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassen-
hass anreizende Medien.
(2) Die Liste ist in vier Teilen zu führen.
1. In Teil A (Öffentliche Liste der Trägermedien) sind alle Trägermedien aufzunehmen,

soweit sie nicht den Teilen B, C oder D zuzuordnen sind;
2. in Teil B (Öffentliche Liste der Trägermedien mit absolutem Verbreitungsverbot) sind,

soweit sie nicht Teil D zuzuordnen sind, Trägermedien aufzunehmen, die nach
Einschätzung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien einen in § 86, § 130, 
§ 130a, § 131 oder § 184 Abs. 3 oder 4 des Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalt haben;

3. in Teil C (Nichtöffentliche Liste der Medien) sind diejenigen Trägermedien auf-
zunehmen, die nur deshalb nicht in Teil A aufzunehmen sind, weil bei ihnen von
einer Bekanntmachung der Aufnahme in die Liste gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 abzu-
sehen ist, sowie alle Telemedien, soweit sie nicht Teil D zuzuordnen sind;

4. in Teil D (Nichtöffentliche Liste der Medien mit absolutem Verbreitungsverbot) sind
diejenigen Trägermedien, die nur deshalb nicht in Teil B aufzunehmen sind, weil bei
ihnen von einer Bekanntmachung der Aufnahme in die Liste gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2
abzusehen ist, sowie diejenigen Telemedien aufzunehmen, die nach Einschätzung
der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien einen in § 86, § 130, § 130a, 
§ 131 oder § 184 Abs. 3 oder 4 des Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalt haben.

(3) Ein Medium darf nicht in die Liste aufgenommen werden
1. allein wegen seines politischen, sozialen, religiösen oder weltanschaulichen Inhalts,
2. wenn es der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre dient, 
3. wenn es im öffentlichen Interesse liegt, es sei denn, dass die Art der Darstellung zu

beanstanden ist.
(4) In Fällen von geringer Bedeutung kann davon abgesehen werden, ein Medium in die
Liste aufzunehmen.
(5) Medien sind in die Liste aufzunehmen, wenn ein Gericht in einer rechtskräftigen
Entscheidung festgestellt hat, dass das Medium einen der in § 86, § 130, 130a, § 131 oder
§ 184 des Strafgesetzbuches bezeichneten Inhalte hat.



(6) Telemedien sind in die Liste aufzunehmen, wenn die zentrale Aufsichtsstelle der
Länder für den Jugendmedienschutz die Aufnahme in die Liste beantragt hat; es sei denn,
der Antrag ist offensichtlich unbegründet oder im Hinblick auf die Spruchpraxis der
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien unvertretbar.
(7) Medien sind aus der Liste zu streichen, wenn die Voraussetzungen für eine Auf-
nahme nicht mehr vorliegen. Nach Ablauf von 25 Jahren verliert eine Aufnahme in die
Liste ihre Wirkung.
(8) Auf Filme, Film- und Spielprogramme, die nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 gekenn-
zeichnet sind, findet Absatz 1 keine Anwendung. Absatz 1 ist außerdem nicht anzuwen-
den, wenn die zentrale Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedienschutz über das
Telemedium zuvor eine Entscheidung dahin gehend getroffen hat, dass die Voraus-
setzungen für die Aufnahme in die Liste jugendgefährdender Medien nach Absatz 1
nicht vorliegen. Hat eine anerkannte Einrichtung der Selbstkontrolle das Telemedium
zuvor bewertet, so findet Absatz 1 nur dann Anwendung, wenn die zentrale Aufsichts-
stelle der Länder für den Jugendmedienschutz die Voraussetzungen für die Aufnahme in
die Liste jugendgefährdender Medien nach Absatz 1 für gegeben hält.

§ 21 Verfahren

(1) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wird in der Regel auf Antrag tätig.
(2) Antragsberechtigt sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, die obersten Landesjugendbehörden, die zentrale Aufsichtsstelle der Länder für
den Jugendmedienschutz, die Landesjugendämter, die Jugendämter sowie für den Antrag
auf Streichung aus der Liste auch die in Absatz 7 genannten Personen.
(3) Kommt eine Listenaufnahme oder eine Streichung aus der Liste offensichtlich nicht
in Betracht, so kann die oder der Vorsitzende das Verfahren einstellen.
(4) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wird von Amts wegen tätig,
wenn eine in Absatz 2 nicht genannte Behörde oder ein anerkannter Träger der freien
Jugendhilfe dies anregt und die oder der Vorsitzende der Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien die Durchführung des Verfahrens im Interesse des Jugendschutzes
für geboten hält.
(5) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien wird auf Veranlassung der oder
des Vorsitzenden von Amts wegen tätig,
1. wenn zweifelhaft ist, ob ein Medium mit einem bereits in die Liste aufgenommenen

Medium ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich ist,
2. wenn bekannt wird, dass die Voraussetzungen für die Aufnahme eines Mediums in

die Liste nach § 18 Abs. 7 Satz 1 nicht mehr vorliegen, oder
3. wenn die Aufnahme in die Liste nach § 18 Abs. 7 Satz 2 wirkungslos wird und weiter-

hin die Voraussetzungen für die Aufnahme in die Liste vorliegen.
(6) Vor der Entscheidung über die Aufnahme eines Telemediums in die Liste hat die
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien der zentralen Aufsichtsstelle der
Länder für den Jugendmedienschutz Gelegenheit zu geben, zu dem Telemedium unver-
züglich Stellung zu nehmen. Die Stellungnahme hat die Bundesprüfstelle für jugend-
gefährdende Medien bei ihrer Entscheidung maßgeblich zu berücksichtigen. Soweit der
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien eine Stellungnahme der zentralen

25



26

Aufsichtsstelle der Länder für den Jugendmedienschutz innerhalb von fünf Werktagen
nach Aufforderung nicht vorliegt, kann sie ohne diese Stellungnahme entscheiden.
(7) Der Urheberin oder dem Urheber, der Inhaberin oder dem Inhaber der Nutzungs-
rechte sowie bei Telemedien dem Anbieter ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
(8) Die Entscheidungen sind
1. bei Trägermedien der Urheberin oder dem Urheber sowie der Inhaberin oder dem

Inhaber der Nutzungsrechte,
2. bei Telemedien der Urheberin oder dem Urheber sowie dem Anbieter,
3. der antragstellenden Behörde,
4. dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, den obersten

Landesjugendbehörden und der zentralen Aufsichtsstelle der Länder für den
Jugendmedienschutz

zuzustellen. Sie hat die sich aus der Entscheidung ergebenden Verbreitungs- und Werbe-
beschränkungen im Einzelnen aufzuführen. Die Begründung ist beizufügen oder innerhalb
einer Woche durch Zustellung nachzureichen.
(9) Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien soll mit der zentralen Auf-
sichtsstelle der Länder für den Jugendmedienschutz zusammenarbeiten und einen
regelmäßigen Informationsaustausch pflegen.

§ 22 Aufnahme von periodischen Trägermedien und Telemedien

(1) Periodisch erscheinende Trägermedien können auf die Dauer von drei bis zwölf
Monaten in die Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen werden, wenn inner-
halb von zwölf Monaten mehr als zwei ihrer Folgen in die Liste aufgenommen worden
sind. Dies gilt nicht für Tageszeitungen und politische Zeitschriften.
(2) Telemedien können auf die Dauer von drei bis zwölf Monaten in die Liste jugend-
gefährdender Medien aufgenommen werden, wenn innerhalb von zwölf Monten mehr als
zwei ihrer Angebote in die Liste aufgenommen worden sind. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 24 Führung der Liste jugendgefährdender Medien

(1) Die Liste jugendgefährdender Medien wird von der oder dem Vorsitzenden der
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien geführt.
(2) Entscheidungen über die Aufnahme in die Liste oder über Streichungen aus der Liste
sind unverzüglich auszuführen. Die Liste ist unverzüglich zu korrigieren, wenn
Entscheidungen der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien aufgehoben werden
oder außer Kraft treten.
(3) Wird ein Trägermedium in die Liste aufgenommen oder aus ihr gestrichen, so ist dies
unter Hinweis auf die zugrunde liegende Entscheidung im Bundesanzeiger bekannt zu
machen. Von der Bekanntmachung ist abzusehen, wenn das Trägermedium lediglich
durch Telemedien verbreitet wird oder wenn anzunehmen ist, dass die Bekanntmachung
der Wahrung des Jugendschutzes schaden würde.
(4) Wird ein Medium in Teil B oder D der Liste jugendgefährdender Medien aufgenom-
men, so hat die oder der Vorsitzende dies der zuständigen Strafverfolgungsbehörde
mitzuteilen. Wird durch rechtskräftiges Urteil festgestellt, dass sein Inhalt den in
Betracht kommenden Tatbestand des Strafgesetzbuches nicht verwirklicht, ist das



Medium in Teil A oder C der Liste aufzunehmen. Die oder der Vorsitzende führt eine
erneute Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien herbei, wenn
in Betracht kommt, dass das Medium aus der Liste zu streichen ist.
(5) Wird ein Telemedium in die Liste jugendgefährdender Medien aufgenommen und
ist die Tat im Ausland begangen worden, so soll die oder der Vorsitzende dies den im
Bereich der Telemedien anerkannten Einrichtungen der Selbstkontrolle zum Zweck der
Aufnahme in nutzerautonome Filterprogramme mitteilen. Die Mitteilung darf nur zum
Zweck der Aufnahme in nutzerautonome Filterprogramme verwandt werden.

§ 25 Rechtsweg

(1) Für Klagen gegen eine Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien, ein Medium in die Liste jugendgefährdender Medien aufzunehmen oder einen
Antrag auf Streichung aus der Liste abzulehnen, ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.
(2) Gegen eine Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, ein
Medium nicht in die Liste jugendgefährdender Medien aufzunehmen, sowie gegen eine
Einstellung des Verfahrens kann die antragstellende Behörde im Verwaltungsrechtsweg
Klage erheben.
(3) Die Klage ist gegen den Bund, vertreten durch die Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien, zu richten.
(4) Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Vor Erhebung der Klage bedarf es keiner
Nachprüfung in einem Vorverfahren, bei einer Entscheidung im vereinfachten Verfahren
nach § 23 ist jedoch zunächst eine Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien in der Besetzung nach § 19 Abs. 5 herbeizuführen.

§ 27 Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 oder 6, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 2, ein

Trägermedium anbietet, überlässt, zugänglich macht, ausstellt, anschlägt, vorführt,
einführt, ankündigt oder anpreist,

2. entgegen § 15 Abs. 1 Nr. 7, auch in Verbindung mit Abs. 2, ein Trägermedium her-
stellt, bezieht, liefert, vorrätig hält oder einführt,

3. entgegen § 15 Abs. 4 die Liste der jugendgefährdenden Medien abdruckt oder ver-
öffentlicht,

4. entgegen § 15 Abs. 5 bei geschäftlicher Werbung einen dort genannten Hinweis gibt
oder

5. einer vollziehbaren Entscheidung nach § 21 Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 zuwiderhandelt.
(2) Ebenso wird bestraft, wer als Veranstalter oder Gewerbetreibender
1. eine in § 28 Abs. 1 Nr. 4 bis 18 oder 19 bezeichnete vorsätzliche Handlung begeht

und dadurch wenigstens leichtfertig ein Kind oder eine jugendliche Person in der
körperlichen, geistigen oder sittlichen Entwicklung schwer gefährdet oder

2. eine in § 28 Abs. 1 Nr. 4 bis 18 oder 19 bezeichnete vorsätzliche Handlung aus
Gewinnsucht begeht oder beharrlich wiederholt.

(3) Wird die Tat in den Fällen
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1. des Absatzes 1 Nr. 1 oder
2. des Absatzes 1 Nr. 3, 4 oder 5
fahrlässig begangen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder
Geldstrafe bis zu hundertachtzig Tagessätzen.
(4) Absatz 1 Nr. 1 und 2 und Absatz 3 Nr. 1 sind nicht anzuwenden, wenn eine personen-
sorgeberechtigte Person das Medium einem Kind oder einer jugendlichen Person 
anbietet, überlässt oder zugänglich macht. Dies gilt nicht, wenn die personensorge-
berechtigte Person durch das Anbieten, Überlassen oder Zugänglichmachen ihre
Erziehungspflicht gröblich verletzt.

§ 28 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter oder Gewerbetreibender vorsätzlich
oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1 die für seine Betriebseinrichtung oder Veranstaltung geltenden

Vorschriften nicht, nicht richtig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise bekannt
macht,

2. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 1 eine Kennzeichnung verwendet,
3. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 2 einen Hinweis nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig gibt,
4. entgegen § 3 Abs. 2 Satz 3 einen Hinweis gibt, einen Film oder ein Film- oder Spiel-

programm ankündigt oder für einen Film oder ein Film- oder Spielprogramm wirbt,
5. entgegen § 4 Abs. 1 oder 3 einem Kind oder einer jugendlichen Person den Auf-

enthalt in einer Gaststätte gestattet, 
6. entgegen § 5 Abs. 1 einem Kind oder einer jugendlichen Person die Anwesenheit bei

einer öffentlichen Tanzveranstaltung gestattet, 
7. entgegen § 6 Abs. 1 einem Kind oder einer jugendlichen Person die Anwesenheit in

einer öffentlichen Spielhalle oder einem dort genannten Raum gestattet,
8. entgegen § 6 Abs. 2 einem Kind oder einer jugendlichen Person die Teilnahme an

einem Spiel mit Gewinnmöglichkeit gestattet, 
9. einer vollziehbaren Anordnung nach § 7 Satz 1 zuwiderhandelt, 
10. entgegen § 9 Abs. 1 ein alkoholisches Getränk an ein Kind oder eine jugendliche 

Person abgibt oder ihm oder ihr den Verzehr gestattet, 
11. entgegen § 9 Abs. 3 Satz 1 ein alkoholisches Getränk in einem Automaten anbietet,
11a. entgegen § 9 Abs.4 alkoholhaltige Süßgetränke in den Verkehr bringt, 
12. entgegen § 10 Abs. 1 Tabakwaren abgibt oder einem Kind oder einer jugendlichen

Person unter 16 Jahren das Rauchen gestattet, 
13. entgegen § 10 Abs. 2 Satz 1 Tabakwaren in einem Automaten anbietet, 
14. entgegen § 11 Abs. 1 oder 3, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 4 Satz 2, einem

Kind oder einer jugendlichen Person die Anwesenheit bei einer öffentlichen Film-
veranstaltung, einem Werbevorspann oder einem Beiprogramm gestattet, 

14a. entgegen § 11 Abs. 5 einen Werbefilm oder ein Werbeprogramm vorführt, 
15. entgegen § 12 Abs. 1 einem Kind oder einer jugendlichen Person einen Bildträger

zugänglich macht, 
16. entgegen § 12 Abs. 3 Nr. 2 einen Bildträger anbietet oder überlässt, 



17. entgegen § 12 Abs. 4 oder § 13 Abs. 2 einen Automaten oder ein Bildschirm-
spielgerät aufstellt,

18. entgegen § 12 Abs. 5 Satz 1 einen Bildträger vertreibt, 
19. entgegen § 13 Abs. 1 einem Kind oder einer jugendlichen Person das Spielen an 

Bildschirmspielgeräten gestattet oder
20. entgegen § 15 Abs. 6 einen Hinweis nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig gibt. 
(2) Ordnungswidrig handelt, wer als Anbieter vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, auch in Verbindung mit Abs. 5 Satz 3 oder § 13

Abs. 3, einen Hinweis nicht, nicht richtig oder nicht in der vorgeschriebenen Weise
gibt,

2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12 Abs. 2 Satz 2, auch in Verbindung mit 
Abs. 5 Satz 3 oder § 13 Abs. 3, oder nach § 14 Abs. 7 Satz 3 zuwiderhandelt,

3. entgegen § 12 Abs. 5 Satz 2 einen Hinweis nicht, nicht richtig, nicht in der
vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig anbringt oder

4. entgegen § 14 Abs. 7 Satz 1 einen Film oder ein Film- oder Spielprogramm mit
„Infoprogramm“ oder „Lehrprogramm“ kennzeichnet.

(3) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 3 einen Hinweis nicht, nicht richtig oder nicht in der

vorgeschriebenen Weise gibt oder
2. entgegen § 24 Abs. 5 Satz 2 eine Mitteilung verwendet.
(4) Ordnungswidrig handelt, wer als Person über 18 Jahren ein Verhalten eines Kindes
oder einer jugendlichen Person herbeiführt oder fördert, das durch ein in Absatz 1 Nr. 5
bis 8, 10, 12, 14 bis 16 oder 19 oder in § 27 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 bezeichnetes oder in § 12
Abs. 3 Nr. 1 enthaltenes Verbot oder durch eine vollziehbare Anordnung nach § 7 Satz 1
verhindert werden soll. Hinsichtlich des Verbots in § 12 Abs. 3 Nr. 1 gilt dies nicht für die
personensorgeberechtigte Person und für eine Person, die im Einverständnis mit der
personensorgeberechtigten Person handelt.
(5) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet
werden.

4.2 Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
nach dem Jugendschutzgesetz – Auszug –

vom 12. Juni 2004 (GVBl. Nr. 13 S. 627 f.)

§ 1
(1) Die Landkreise und kreisfreien Städte im übertragenen Wirkungskreis sind zuständi-
ge Behörde für
1. die Zulassung von Ausnahmen nach § 4 Abs. 4 und § 5 Abs. 3 JuSchG,
2. Anordnungen nach § 7 JuSchG und
3. die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 28 JuSchG.
(2) Das Landesjugendamt ist Fachaufsichtsbehörde für die Behörden nach Absatz 1 im
Rahmen der dort bestimmten Zuständigkeiten.
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(3) Das für Kinder- und Jugendhilfe zuständige Ministerium ist
1. oberste Landesbehörde oder oberste Landesjugendbehörde nach dem Jugendschutz-

gesetz,
2. oberste Fachaufsichtsbehörde für die Behörden nach Absatz 1 im Rahmen der dort

bestimmten Zuständigkeiten und
3. zuständige oberste Landesbehörde für die Ernennungen nach § 19 Abs. 1 Satz 1 und

2 JuSchG.
(4) Die Polizei und die Ordnungsbehörden sind zuständige Behörde nach § 8 JuSchG.

4.3 Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde 
und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien 
(Jugendmedienschutz-Staatsvertrag) – Auszug –

vom 10. bis 27. September 2002, zuletzt geändert durch den Achten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag vom 8./15. Oktober 2004

• Das Land Baden-Württemberg,
• der Freistaat Bayern,
• das Land Berlin,
• das Land Brandenburg,
• die Freie Hansestadt Bremen,
• die Freie und Hansestadt Hamburg,
• das Land Hessen,
• das Land Mecklenburg-Vorpommern,
• das Land Niedersachsen,
• das Land Nordrhein-Westfalen,
• das Land Rheinland-Pfalz,
• das Saarland,
• der Freistaat Sachsen,
• das Land Sachsen-Anhalt,
• das Land Schleswig-Holstein und
• der Freistaat Thüringen
schließen nachstehenden Staatsvertrag:

§ 1 Zweck des Staatsvertrages

Zweck des Staatsvertrages ist der einheitliche Schutz der Kinder und Jugendlichen vor
Angeboten in elektronischen Informations- und Kommunikationsmedien, die deren Ent-
wicklung oder Erziehung beeinträchtigen oder gefährden, sowie der Schutz vor solchen
Angeboten in elektronischen Informations- und Kommunikationsmedien, die die Men-
schenwürde oder sonstige durch das Strafgesetzbuch geschützte Rechtsgüter verletzen.



§ 2 Geltungsbereich

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für elektronische Informations- und Kommunikations-
medien (Rundfunk und Telemedien).
(2) Dieser Staatsvertrag gilt nicht für Telekommunikationsdienstleistungen und das
geschäftsmäßige Erbringen von Telekommunikationsdiensten nach § 3 des Tele-
kommunikationsgesetzes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120), zuletzt geändert durch
Artikel 17 des Gesetzes vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2010).
(3) Das Teledienstegesetz vom 22. Juli 1997 (BGBl. I S. 1870), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3721), und der Medien-
dienste-Staatsvertrag vom 20. Januar bis 12. Februar 1997, zuletzt geändert durch Artikel
3 des Sechsten Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 20./21. Dezember 2001,
bleiben unberührt.

§ 3 Begriffsbestimmungen

(1) Kind im Sinne dieses Staatsvertrages ist, wer noch nicht 14 Jahre, Jugendlicher, wer
14 Jahre, aber noch nicht 18 Jahre alt ist.
(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages sind
1. „Telemedien“ Teledienste im Sinne des Teledienstegesetzes und Mediendienste im

Sinne des Mediendienste-Staatsvertrages, soweit sie nicht Rundfunk im Sinne des
Rundfunkstaatsvertrages sind,

2. „Angebote“ Rundfunksendungen oder Inhalte von Telemedien,
3. „Anbieter“ Rundfunkveranstalter oder Anbieter von Telemedien.

§ 4 Unzulässige Angebote

(1) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind Angebote unzulässig, wenn sie
1. Propagandamittel im Sinne des § 86 des Strafgesetzbuches darstellen, deren Inhalt

gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder den Gedanken der Völker-
verständigung gerichtet ist,

2. Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im Sinne des § 86a des Strafge-
setzbuches verwenden,

3. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassische,
religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Jugend-
medienschutz-Staatsvertrag Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern
oder die Menschenwürde anderer dadurch angreifen, dass Teile der Bevölkerung
oder eine vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder
verleumdet werden,

4. eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6
Abs. 1 und § 7 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise,
die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, leugnen oder verharmlosen,

5. grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in einer Art
schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten aus-
drückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Men-
schenwürde verletzenden Weise darstellt; dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen,
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6. als Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1 des Strafgesetzbuches genannten rechts-
widrigen Tat dienen,

7. den Krieg verherrlichen,
8. gegen die Menschenwürde verstoßen, insbesondere durch die Darstellung von

Menschen, die sterben oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden ausge-
setzt sind oder waren, wobei ein tatsächliches Geschehen wiedergegeben wird, ohne
dass ein berechtigtes Interesse gerade für diese Form der Darstellungoder
Berichterstattung vorliegt; eine Einwilligung ist unbeachtlich,

9. Kinder oder Jugendliche in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung
darstellen; dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen,

10. pornografisch sind und Gewalttätigkeiten, den sexuellen Missbrauch von Kindern
oder Jugendlichen oder sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren zum
Gegenstand haben; dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen, oder

11. in den Teilen B und D der Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes aufgenommen
sind oder mit einem in dieser Liste aufgenommen Werk ganz oder im Wesentlichen
inhaltsgleich sind. 

In den Fällen der Nummern 1 bis 4 und 6 gilt § 86 Abs. 3 des Strafgesetzbuches, im Falle
der Nummer 5 § 131 Abs. 3 des Strafgesetzbuches entsprechend.
(2) Unbeschadet strafrechtlicher Verantwortlichkeit sind Angebote ferner unzulässig,
wenn sie
1. in sonstiger Weise pornografisch sind,
2. in den Teilen A und C der Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes aufgenommen

sind oder mit einem in dieser Liste aufgenommenen Werk ganz oder im Wesent-
lichen inhaltsgleich sind, oder

3. offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihre
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
unter Berücksichtigung der besonderen Wirkungsform des Verbreitungsmediums
schwer zu gefährden.

In Telemedien sind Angebote abweichend von Satz 1 zulässig, wenn von Seiten des
Anbieters sichergestellt ist, dass sie nur Erwachsenen zugänglich gemacht werden
(geschlossene Benutzergruppe).
(3) Nach Aufnahme eines Angebotes in die Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes
wirken die Verbote nach Absatz 1 und 2 auch nach wesentlichen inhaltlichen Verände-
rungen bis zu einer Entscheidung durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien.

§ 5 Entwicklungsbeeinträchtigende Angebote

(1) Sofern Anbieter Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder
Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
zu beeinträchtigen, verbreiten oder zugänglich machen, haben sie dafür Sorge zu tra-
gen, dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufen sie üblicherweise nicht
wahrnehmen.
(2) Bei Angeboten wird die Eignung zur Beeinträchtigung der Entwicklung im Sinne von
Absatz 1 vermutet, wenn sie nach dem Jugendschutzgesetz für Kinder oder Jugendliche



der jeweiligen Altersstufe nicht freigegeben sind. Satz 1 gilt entsprechend für Angebote,
die mit dem bewerteten Angebot im Wesentlichen inhaltsgleich sind.
(3) Der Anbieter kann seiner Pflicht aus Absatz 1 dadurch entsprechen, dass er 
1. durch technische oder sonstige Mittel die Wahrnehmung des Angebots durch Kinder

oder Jugendliche der betroffenen Altersstufe unmöglich macht oder wesentlich
erschwert oder

2. die Zeit, in der die Angebote verbreitet oder zugänglich gemacht werden, so wählt,
dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufe üblicherweise die Angebote
nicht wahrnehmen.

(4) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im Sinne von Absatz 1 auf Kinder
oder Jugendliche anzunehmen, erfüllt der Anbieter seine Verpflichtung nach Absatz 1,
wenn das Angebot nur zwischen 23 Uhr und 6 Uhr verbreitet oder zugänglich gemacht
wird. Gleiches gilt, wenn eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung auf Kinder oder
Jugendliche unter 16 Jahren zu befürchten ist, wenn das Angebot nur zwischen 22 Uhr
und 6 Uhr verbreitet oder zugänglich gemacht wird. Bei Filmen, die nach § 14 Abs. 2 des
Jugendschutzgesetzes unter 12 Jahren nicht freigegeben sind, ist bei der Wahl der
Sendezeit dem Wohl jüngerer Kinder Rechnung zu tragen.
(5) Ist eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung im Sinne von Absatz 1 nur auf
Kinder zu befürchten, erfüllt der Anbieter von Telemedien seine Verpflichtung nach
Absatz 1, wenn das Angebot getrennt von für Kinder bestimmten Angeboten verbreitet
wird oder abrufbar ist.
(6) Absatz 1 gilt nicht für Nachrichtensendungen, Sendungen zum politischen Zeit-
geschehen im Rundfunk und vergleichbare Angebote bei Telemedien, soweit ein
berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der Darstellung oder Berichterstattung
vorliegt.

§ 6 Jugendschutz in der Werbung und im Teleshopping

(1) Werbung für indizierte Angebote ist nur unter den Bedingungen zulässig, die auch
für die Verbreitung des Angebotes selbst gelten. Die Liste der jugendgefährdenden
Medien (§ 18 des Jugendschutzgesetzes) darf nicht zum Zwecke der Werbung verbreitet
oder zugänglich gemacht werden. Bei Werbung darf nicht darauf hingewiesen werden,
dass ein Verfahren zur Aufnahme eines Angebotes oder eines inhaltsgleichen Träger-
mediums in die Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes anhängig ist oder gewesen ist.
(2) Werbung darf Kindern und Jugendlichen weder körperlichen noch seelischen
Schaden zufügen, darüber hinaus darf sie nicht
1. direkte Kaufappelle an Kinder oder Jugendliche enthalten, die deren Unerfahrenheit

und Leichtgläubigkeit ausnutzen,
2. Kinder und Jugendliche unmittelbar auffordern, ihre Eltern oder Dritte zum Kauf der

beworbenen Waren oder Dienstleistungen zu bewegen,
3. das besondere Vertrauen ausnutzen, das Kinder oder Jugendliche zu Eltern, Lehrern

und anderen Vertrauenspersonen haben, oder
4. Kinder oder Minderjährige ohne berechtigten Grund in gefährlichen Situationen

zeigen.
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(3) Werbung, deren Inhalt geeignet ist, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträch-
tigen, muss getrennt von Angeboten erfolgen, die sich an Kinder oder Jugendliche rich-
ten.
(4) Werbung, die sich auch an Kinder oder Jugendliche richtet oder bei der Kinder oder
Jugendliche als Darsteller eingesetzt werden, darf nicht den Interessen von Kindern oder
Jugendlichen schaden oder deren Unerfahrenheit ausnutzen.
(5) Werbung für alkoholische Getränke darf sich weder an Kinder oder Jugendliche rich-
ten noch durch die Art der Darstellung Kinder und Jugendliche besonders ansprechen
oder diese beim Alkoholgenuss darstellen. Entsprechendes gilt für die Werbung für
Tabak in Telemedien.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für Teleshopping entsprechend. Teleshopping darf darüber
hinaus Kinder oder Jugendliche nicht dazu anhalten, Kauf- oder Miet- bzw. Pachtverträge
für Waren oder Dienstleistungen zu schließen.

§ 7 Jugendschutzbeauftragte

(1) Wer länderübergreifendes Fernsehen veranstaltet, hat einen Jugendschutz-
beauftragten zu bestellen. Gleiches gilt für geschäftsmäßige Anbieter von allgemein
zugänglichen Telemedien, die entwicklungsbeeinträchtigende oder jugendgefährdende
Inhalte enthalten, sowie für Anbieter von Suchmaschinen.
(2) Anbieter von Telemedien mit weniger als 50 Mitarbeitern oder nachweislich weniger
als zehn Millionen Zugriffen im Monatsdurchschnitt eines Jahres sowie Veranstalter, die
nicht bundesweit verbreitetes Fernsehen veranstalten, können auf die Bestellung ver-
zichten, wenn sie sich einer Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle anschließen und
diese zur Wahrnehmung der Aufgaben des Jugendschutzbeauftragten verpflichten sowie
entsprechend Absatz 3 beteiligen und informieren.
(3) Der Jugendschutzbeauftragte ist Ansprechpartner für die Nutzer und berät den
Anbieter in Fragen des Jugendschutzes. Er ist vom Anbieter bei Fragen der Herstellung,
des Erwerbs, der Planung und der Gestaltung von Angeboten und bei allen Entschei-
dungen zur Wahrung des Jugendschutzes angemessen und rechtzeitig zu beteiligen und
über das jeweilige Angebot vollständig zu informieren. Er kann dem Anbieter eine
Beschränkung oder Änderung von Angeboten vorschlagen.
(4) Der Jugendschutzbeauftragte muss die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche
Fachkunde besitzen. Er ist in seiner Tätigkeit weisungsfrei. Er darf wegen der Erfüllung
seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden. Ihm sind die zur Erfüllung seiner Aufgaben
notwendigen Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Er ist unter Fortzahlung seiner Bezüge
soweit für seine Aufgaben erforderlich von der Arbeitsleistung freizustellen.
(5) Die Jugendschutzbeauftragten der Anbieter sollen in einen regelmäßigen Erfah-
rungsaustausch eintreten.

§ 8 Festlegung der Sendezeit

(1) Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der
Bundesrepublik Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Landesrundfunk-



anstalten, das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF), die Kommission für Jugendmedien-
schutz (KJM) oder von dieser hierfür anerkannte Einrichtungen der Freiwilligen Selbst-
kontrolle können jeweils in Richtlinien oder für den Einzelfall für Filme, auf die das
Jugendschutzgesetz keine Anwendung findet, zeitliche Beschränkungen vorsehen, um
den Besonderheiten der Ausstrahlung von Filmen im Fernsehen, vor allem bei Fern-
sehserien, gerecht zu werden.
(2) Für sonstige Sendeformate können die in Absatz 1 genannten Stellen im Einzelfall
zeitliche Beschränkungen vorsehen, wenn deren Ausgestaltung nach Thema, Themen-
behandlung, Gestaltung oder Präsentation in einer Gesamtbewertung geeignet ist,
Kinder oder Jugendliche in ihrer Entwicklung und Erziehung zu beeinträchtigen.

§ 9 Ausnahmeregelungen

(1) Auf Antrag des Intendanten kann das jeweils zuständige Organ der in der ARD
zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des Deutschlandradios und des
ZDF sowie auf Antrag eines privaten Rundfunkveranstalters die KJM oder eine von
dieser hierfür anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle jeweils in Richt-
linien oder für den Einzelfall von der Vermutung nach § 5 Abs. 2 abweichen. Dies gilt vor
allem für Angebote, deren Bewertung länger als 15 Jahre zurückliegt. Die obersten
Landesjugendbehörden sind von der abweichenden Bewertung zu unterrichten. 
(2) Die Landesmedienanstalten können für digital verbreitete Programme des privaten
Fernsehens durch übereinstimmende Satzungen festlegen, unter welchen Voraus-
setzungen ein Rundfunkveranstalter seine Verpflichtung nach § 5 erfüllt, indem er diese
Sendungen nur mit einer allein für diese verwandten Technik verschlüsselt oder vorsperrt.
Der Rundfunkveranstalter hat sicherzustellen, dass die Freischaltung durch den Nutzer
nur für die Dauer der jeweiligen Sendung oder des jeweiligen Films möglich ist. Die
Landesmedienanstalten bestimmen in den Satzungen nach Satz 1, insbesondere welche
Anforderungen an die Verschlüsselung und Vorsperrung von Sendungen zur Gewähr-
leistung eines effektiven Jugendschutzes zu stellen sind.

§ 10 Programmankündigungen und Kenntlichmachung

(1) § 5 Abs. 4 und 5 gilt für unverschlüsselte und nicht vorgesperrte Programmankündi-
gungen mit Bewegtbildern entsprechend.
(2) Sendungen, für die eine entwicklungsbeeinträchtigende Wirkung auf Kinder oder
Jugendliche unter 16 Jahren anzunehmen ist, müssen durch akustische Zeichen an-
gekündigt oder durch optische Mittel während der gesamten Sendung als ungeeignet
für die entsprechende Altersstufe kenntlich gemacht werden.

§ 11 Jugendschutzprogramme

(1) Der Anbieter von Telemedien kann den Anforderungen nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 dadurch
genügen, dass Angebote, die geeignet sind, die Entwicklung und Erziehung von Kindern
und Jugendlichen zu beeinträchtigen, für ein als geeignet anerkanntes Jugend-
schutzprogramm programmiert werden oder dass es ihnen vorgeschaltet wird.
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(2) Jugendschutzprogramme nach Absatz 1 müssen zur Anerkennung der Eignung
vorgelegt werden. Die zuständige Landesmedienanstalt trifft die Entscheidung durch die
KJM. Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Landes, bei der der Antrag auf
Anerkennung gestellt ist. Die Anerkennung ist auf fünf Jahre befristet. Verlängerung ist
möglich.
(3) Die Anerkennung nach Absatz 2 ist Jugendschutzprogrammen zu erteilen, wenn sie einen
nach Altersstufen differenzierten Zugang ermöglichen oder vergleichbar geeignet sind.
(4) Die Anerkennung kann widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für die An-
erkennung nachträglich entfallen sind.
(5) Wer gewerbsmäßig oder in großem Umfang Telemedien verbreitet oder zugänglich
macht, soll auch die für Kinder oder Jugendliche unbedenklichen Angebote für ein
anerkanntes Jugendschutzprogramm programmieren, soweit dies zumutbar und ohne
unverhältnismäßige Kosten möglich ist.
(6) Die KJM kann vor Anerkennung eines Jugendschutzprogrammes einen zeitlich
befristeten Modellversuch mit neuen Verfahren, Vorkehrungen oder technischen Mög-
lichkeiten zur Gewährleistung des Jugendschutzes zulassen.

§ 12 Kennzeichnungspflicht

Anbieter von Telemedien, die ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind mit bespiel-
ten Videokassetten und mit anderen zur Weitergabe geeigneten, für die Wiedergabe auf
oder das Spiel an Bildschirmgeräten mit Filmen oder Spielen programmierten
Datenträgern (Bildträgern), die nach § 12 des Jugendschutzgesetzes gekennzeichnet
oder für die jeweilige Altersstufe freigegeben sind, müssen auf eine vorhandene
Kennzeichnung in ihrem Angebot deutlich hinweisen.

§ 13 Anwendungsbereich

Die §§ 14 bis 21 sowie § 24 Abs. 4 Satz 6 gelten nur für länderübergreifende Angebote.

§ 14 Kommission für Jugendmedienschutz

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt überprüft die Einhaltung der für die Anbieter
geltenden Bestimmungen nach diesem Staatsvertrag. Sie trifft entsprechend den
Bestimmungen dieses Staatsvertrages die jeweiligen Entscheidungen.
(2) Zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 wird die Kommission für Jugend-
medienschutz (KJM) gebildet. Diese dient der jeweils zuständigen Landesmedienanstalt
als Organ bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 1. Auf Antrag der zuständigen
Landesmedienanstalt kann die KJM auch mit nichtländerübergreifenden Angeboten
gutachtlich befasst werden. Absatz 5 bleibt unberührt.
(3) Die KJM besteht aus 12 Sachverständigen. Hiervon werden entsandt 
1. sechs Mitglieder aus dem Kreis der Direktoren der Landesmedienanstalten, die von

den Landesmedienanstalten im Einvernehmen benannt werden,
2. vier Mitglieder von den für den Jugendschutz zuständigen obersten Landesbehör-

den,
3. zwei Mitglieder von der für den Jugendschutz zuständigen obersten Bundesbehörde.



Für jedes Mitglied ist entsprechend Satz 2 ein Vertreter für den Fall seiner Verhinderung
zu bestimmen. Die Amtsdauer der Mitglieder oder stellvertretenden Mitglieder beträgt
fünf Jahre. Wiederberufung ist zulässig. Mindestens vier Mitglieder und stellvertretende
Mitglieder sollen die Befähigung zum Richteramt haben. Den Vorsitz führt ein Direktor
einer Landesmedienanstalt.
(4) Der KJM können nicht angehören Mitglieder und Bedienstete der Institutionen der
Europäischen Union, der Verfassungsorgane des Bundes und der Länder, Gremien-
mitglieder und Bedienstete von Landesrundfunkanstalten der ARD, des ZDF, des
Deutschlandradios, des Europäischen Fernsehkulturkanals „ARTE“ und der privaten
Rundfunkveranstalter oder Anbieter von Telemedien sowie Bedienstete von an ihnen
unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 28 des Rundfunkstaatsvertrages beteiligten
Unternehmen.
(5) Es können Prüfausschüsse gebildet werden. Jedem Prüfausschuss muss mindestens
jeweils ein in Absatz 3 Satz 2 Nr. 1 bis 3 aufgeführtes Mitglied der KJM oder im Falle
seiner Verhinderung dessen Vertreter angehören. Die Prüfausschüsse entscheiden jew-
eils bei Einstimmigkeit anstelle der KJM. Zu Beginn der Amtsperiode der KJM wird die
Verteilung der Prüfverfahren von der KJM festgelegt. Das Nähere ist in der Geschäfts-
ordnung der KJM festzulegen. 
(6) Die Mitglieder der KJM sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem
Staatsvertrag an Weisungen nicht gebunden. Die Regelung zur Vertraulichkeit nach § 24
des Rundfunkstaatsvertrages gilt auch im Verhältnis der Mitglieder der KJM zu anderen
Organen der Landesmedienanstalten.
(7) Die Mitglieder der KJM haben Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen Aufwendungen
und Auslagen. Näheres regeln die Landesmedienanstalten durch übereinstimmende
Satzungen.
(8) Die Landesmedienanstalten stellen der KJM die notwendigen personellen und sach-
lichen Mittel zur Verfügung. Die KJM erstellt einen Wirtschaftsplan nach den Grund-
sätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.
(9) Der Aufwand für die KJM wird aus dem Anteil der Landesmedienanstalten nach § 10
des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages gedeckt. Von den Verfahrensbeteiligten sind
durch die zuständigen Landesmedienanstalten Kosten in angemessenem Umfang zu
erheben. Näheres regeln die Landesmedienanstalten durch übereinstimmende
Satzungen.
(10) Den Sitz der Geschäftsstelle der KJM bestimmen die Ministerpräsidenten ein-
vernehmlich durch Beschluss.

§ 15 Mitwirkung der Gremien der Landesmedienanstalten

(1) Die KJM unterrichtet die Vorsitzenden der Gremien der Landesmedienanstalten fort-
laufend über ihre Tätigkeit. Sie bezieht die Gremienvorsitzenden in grundsätzlichen
Angelegenheiten, insbesondere bei der Erstellung von Satzungs- und Richtlinien-
entwürfen, ein.
(2) Die nach Landesrecht zuständigen Organe der Landesmedienanstalten erlassen
übereinstimmende Satzungen und Richtlinien zur Durchführung dieses Staatsvertrages. 
Sie stellen hierbei das Benehmen mit den in der ARD zusammengeschlossenen Landes-
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rundfunkanstalten und dem ZDF her und führen mit diesen und der KJM einen gemein-
samen Erfahrungsaustausch in der Anwendung des Jugendmedienschutzes durch.

§ 16 Zuständigkeit der KJM

Die KJM ist zuständig für die abschließende Beurteilung von Angeboten nach diesem
Staatsvertrag. Sie ist unbeschadet der Befugnisse von anerkannten Einrichtungen der
Freiwilligen Selbstkontrolle nach diesem Staatsvertrag im Rahmen des Satzes 1 ins-
besondere zuständig für
1. die Überwachung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages, 
2. die Anerkennung von Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle und die Rück-

nahme oder den Widerruf der Anerkennung,
3. die Festlegung der Sendezeit nach § 8,
4. die Festlegung von Ausnahmen nach § 9,
5. die Prüfung und Genehmigung einer Verschlüsselungs- und Vorsperrungstechnik,
6. die Anerkennung von Jugendschutzprogrammen und für die Rücknahme oder den

Widerruf der Anerkennung,
7. die Stellungnahme zu Indizierungsanträgen bei der Bundesprüfstelle für jugendge-

fährdende Medien und für Anträge bei der Bundesprüfstelle auf Indizierung und
8. die Entscheidung über Ordnungswidrigkeiten nach diesem Staatsvertrag.

§ 17 Verfahren der KJM

(1) Die KJM wird von Amts wegen tätig; auf Antrag einer Landesmedienanstalt oder
einer obersten Landesjugendbehörde hat sie ein Prüfverfahren einzuleiten. Sie fasst 
ihre Beschlüsse mit der Mehrheit ihrer gesetzlichen Mitglieder, bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die Beschlüsse sind zu begründen. In 
der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mit-
zuteilen. Die Beschlüsse der KJM sind gegenüber den anderen Organen der zustän-
digen Landesmedienanstalt bindend. Sie sind deren Entscheidungen zu Grunde zu
legen.
(2) Die KJM soll mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien zusammen-
arbeiten und einen regelmäßigen Informationsaustausch pflegen.
(3) Die KJM erstattet den Gremien der Landesmedienanstalten, den für den Jugend-
schutz zuständigen obersten Landesjugendbehörden und der für den Jugendschutz
zuständigen obersten Bundesbehörde erstmalig zwei Jahre nach ihrer Konstituierung
und danach alle zwei Jahre einen Bericht über die Durchführung der Bestimmungen
dieses Staatsvertrages.

§ 18 „jugendschutz.net“

(1) Die durch die obersten Landesjugendbehörden eingerichtete gemeinsame Stelle
Jugendschutz aller Länder („jugendschutz.net“) ist organisatorisch an die KJM ange-
bunden. Die Stelle „jugendschutz.net“ wird von den Landesmedienanstalten und den
Ländern bis zum 31. Dezember 2008 gemeinsam finanziert. Die näheren Einzelheiten
der Finanzierung dieser Stelle durch die Länder legen die für den Jugendschutz zuständi-
gen Minister der Länder in einem Statut durch Beschluss fest. Das Statut regelt auch die
fachliche und haushaltsmäßige Unabhängigkeit der Stelle.



(2) „jugendschutz.net“ unterstützt die KJM und die obersten Landesjugendbehörden bei
deren Aufgaben.
(3) „jugendschutz.net“ überprüft die Angebote der Telemedien. Daneben nimmt
„jugendschutz.net“ auch Aufgaben der Beratung und Schulung bei Telemedien wahr.
(4) Bei Verstößen gegen Bestimmungen dieses Staatsvertrages weist Jugendschutz.net
den Anbieter hierauf hin und informiert die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen
Selbstkontrolle und die KJM hierüber.

§ 19 Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle

(1) Einrichtungen Freiwilliger Selbstkontrolle können für Rundfunk und Telemedien
gebildet werden.
(2) Anerkannte Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle überprüfen im Rahmen
ihres satzungsgemäßen Aufgabenbereichs die Einhaltung der Bestimmungen dieses
Staatsvertrages sowie der hierzu erlassenen Satzungen und Richtlinien bei ihnen
angeschlossenen Anbietern.
(3) Eine Einrichtung ist als Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle im Sinne dieses
Staatsvertrages anzuerkennen, wenn
1. die Unabhängigkeit und Sachkunde ihrer benannten Prüfer gewährleistet ist und

dabei auch Vertreter aus gesellschaftlichen Gruppen berücksichtigt sind, die sich in
besonderer Weise mit Fragen des Jugendschutzes befassen,

2. eine sachgerechte Ausstattung durch eine Vielzahl von Anbietern sichergestellt ist,
3. Vorgaben für die Entscheidungen der Prüfer bestehen, die in der Spruchpraxis einen

wirksamen Kinder- und Jugendschutz zu gewährleisten geeignet sind,
4. eine Verfahrensordnung besteht, die den Umfang der Überprüfung, bei Veranstaltern

auch die Vorlagepflicht, sowie mögliche Sanktionen regelt und eine Möglichkeit der
Überprüfung der Entscheidungen auch auf Antrag von landesrechtlich bestimmten
Trägern der Jugendhilfe vorsieht,

5. gewährleistet ist, dass die betroffenen Anbieter vor einer Entscheidung gehört werden,
die Entscheidung schriftlich begründet und den Beteiligten mitgeteilt wird und

6. eine Beschwerdestelle eingerichtet ist.
(4) Die zuständige Landesmedienanstalt trifft die Entscheidung durch die KJM. Zu-
ständig ist die Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Einrichtung der Freiwilligen
Selbstkontrolle ihren Sitz hat. Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist diejenige
Landesmedienanstalt zuständig, bei der der Antrag auf Anerkennung gestellt wurde. Die
Einrichtung legt der KJM die für die Prüfung der Anerkennungsvoraussetzungen
erforderlichen Unterlagen vor. Die Anerkennung ist auf vier Jahre befristet. Verlängerung
ist möglich.
(5) Die Anerkennung kann widerrufen werden, wenn Voraussetzungen für die An-
erkennung nachträglich entfallen sind oder sich die Spruchpraxis der Einrichtung nicht
im Einklang mit dem geltenden Jugendschutzrecht befindet. Eine Entschädigung für
Vermögensnachteile durch den Widerruf der Anerkennung wird nicht gewährt.
(6) Die anerkannten Einrichtungen der Freiwilligen Selbstkontrolle sollen sich über die
Anwendung dieses Staatsvertrages abstimmen.
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§ 20 Aufsicht

(1) Stellt die zuständige Landesmedienanstalt fest, dass ein Anbieter gegen die
Bestimmungen dieses Staatsvertrages verstoßen hat, trifft sie die erforderlichen Maß-
nahmen gegenüber dem Anbieter.
(2) Für Veranstalter von Rundfunk trifft die zuständige Landesmedienanstalt durch die
KJM entsprechend den landesrechtlichen Regelungen die jeweilige Entscheidung.
(3) Tritt die KJM an einen Rundfunkveranstalter mit dem Vorwurf heran, er habe gegen
Bestimmungen dieses Staatsvertrages verstoßen, und weist der Veranstalter nach, dass
er die Sendung vor ihrer Ausstrahlung einer anerkannten Einrichtung der Freiwilligen
Selbstkontrolle im Sinne dieses Staatsvertrages vorgelegt und deren Vorgaben beachtet
hat, so sind Maßnahmen durch die KJM im Hinblick auf die Einhaltung der Bestim-
mungen zum Jugendschutz durch den Veranstalter nur dann zulässig, wenn die Ent-
scheidung oder die Unterlassung einer Entscheidung der anerkannten Einrichtung der
Freiwilligen Selbstkontrolle die rechtlichen Grenzen des Beurteilungsspielraums über-
schreitet. Bei nichtvorlagefähigen Sendungen ist vor Maßnahmen bei behaupteten
Verstößen gegen den Jugendschutz, mit Ausnahme von Verstößen gegen § 4 Abs. 1,
durch die KJM die anerkannte Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle, der der
Rundfunkveranstalter angeschlossen ist, zu befassen; Satz 1 gilt entsprechend. Für Ent-
scheidungen nach den §§ 8 und 9 gilt Satz 1 entsprechend.
(4) Für Anbieter von Telemedien trifft die zuständige Landesmedienanstalt durch die
KJM entsprechend § 22 Abs. 2 bis 4 des Mediendienste-Staatsvertrages die jeweilige
Entscheidung.
(5) Gehört ein Anbieter von Telemedien einer anerkannten Einrichtung der Freiwilligen
Selbstkontrolle im Sinne dieses Staatsvertrages an oder unterwirft er sich ihren Statuten,
so ist bei behaupteten Verstößen gegen den Jugendschutz, mit Ausnahme von
Verstößen gegen § 4 Abs. 1, durch die KJM zunächst diese Einrichtung mit den
behaupteten Verstößen zu befassen. Maßnahmen nach Absatz 1 gegen den Anbieter
durch die KJM sind nur dann zulässig, wenn die Entscheidung oder die Unterlassung
einer Entscheidung der anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle die
rechtlichen Grenzen des Beurteilungsspielraums überschreitet.
(6) Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Zulassung des
Rundfunkveranstalters erteilt wurde oder der Anbieter von Telemedien seinen Sitz,
Wohnsitz oder in Ermangelung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. Ergibt sich
danach keine Zuständigkeit, so ist diejenige Landesmedienanstalt zuständig, in deren
Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt.
(7) Die Länder überprüfen drei Jahre nach In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrages die
Anwendung der Bestimmungen der Absätze 3 und 5 insbesondere auf der Grundlage
des Berichts der KJM nach § 17 Abs. 3 und von Stellungnahmen anerkannter Einrich-
tungen Freiwilliger Selbstkontrolle und der obersten Landesjugendbehörden.

§ 23 Strafbestimmung

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 4
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die offen-
sichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen oder ihre



Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
unter Berücksichtigung der besonderen Wirkungsform des Verbreitungsmediums schwer
zu gefährden. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Freiheitsstrafe bis zu 6 Monate oder
die Geldstrafe bis zu 180 Tagessätze.

§ 24 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Anbieter vorsätzlich oder fahrlässig
1. Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die

a) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Propagandamittel im Sinne des Strafgesetz-
buches darstellen,

b) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen
verwenden,

c) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder
gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch Volkstum bestimmte
Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern
oder die Menschenwürde anderer dadurch angreifen, dass Teile der Bevölkerung
oder eine vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder
verleumdet werden,

d) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus
begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 oder § 7 Abs. 1 des Völkerstraf-
gesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen
Frieden zu stören, leugnen oder verharmlosen,

e) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 grausame oder sonst unmenschliche Gewalt-
tätigkeiten gegen Menschen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder
Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder
Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise
darstellt; dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen,

f) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 als Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1 des
Strafgesetzbuches genannten rechtswidrigen Tat dienen,

g) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 den Krieg verherrlichen,
h) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 gegen die Menschenwürde verstoßen, insbeson-

dere durch die Darstellung von Menschen, die sterben oder schweren körper-
lichen oder seelischen Leiden ausgesetzt sind oder waren, wobei ein tatsächliches
Geschehen wiedergegeben wird, ohne dass ein berechtigtes Interesse gerade für
diese Form der Darstellung oder Berichterstattung vorliegt,

i) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 Kinder oder Jugendliche in unnatürlich ge-
schlechtsbetonter Körperhaltung darstellen; dies gilt auch bei virtuellen
Darstellungen,

j) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 pornografisch sind und Gewalttätigkeiten, den
sexuellen Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen oder sexuelle Handlungen
von Menschen mit Tieren zum Gegenstand haben; dies gilt auch bei virtuellen
Darstellungen, oder

k) entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 in den Teilen B und D der Liste nach § 18 des
Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind oder mit einem in dieser Liste
aufgenommenen Werk ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind,
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2. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 Angebote verbreitet oder zugänglich
macht, die in sonstiger Weise pornografisch sind,

3. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 Angebote verbreitet oder zugänglich
macht, die in den Teilen A und C der Liste nach § 18 des Jugendschutzgesetzes
aufgenommen sind oder mit einem in dieser Liste aufgenommenen Werk ganz oder
im Wesentlichen inhaltsgleich sind,

4. entgegen § 5 Abs. 1 Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die geeignet sind,
die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen, ohne dafür Sorge zu tragen,
dass Kinder oder Jugendliche der betroffenen Altersstufen sie üblicherweise nicht
wahrnehmen,

5. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 Werbung oder Teleshopping für indizierte
Angebote verbreitet oder zugänglich macht,

6. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 6 die Liste der jugendgefährdenden Medien ver-
breitet oder zugänglich macht,

7. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 6 einen dort genannten Hinweis gibt,
8. entgegen § 7 keinen Jugendschutzbeauftragten bestellt,
9. Sendeformate entgegen Sendezeitbeschränkungen nach § 8 Abs. 2 verbreitet,
10. Sendungen, deren Eignung zur Beeinträchtigung der Entwicklung nach § 5 Abs. 2

vermutet wird, verbreitet, ohne dass die KJM oder eine von dieser hierfür anerkannte
Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle von der Vermutung gemäß § 9 Abs. 1
Satz 1 abgewichen ist,

11. entgegen § 10 Abs. 1 Programmankündigungen mit Bewegtbildern außerhalb der
geeigneten Sendezeit und unverschlüsselt verbreitet,

12. entgegen § 10 Abs. 2 Sendungen verbreitet, ohne ihre Ausstrahlung durch akustische
Zeichen anzukündigen oder durch optische Mittel während der gesamten Sendung
kenntlich zu machen,

13. Angebote ohne den nach § 12 erforderlichen Hinweis verbreitet,
14. entgegen einer vollziehbaren Anordnung durch die zuständige Aufsichtsbehörde

nach § 20 Abs. 1 nicht tätig wird,
15. entgegen § 21 Abs. 1 seiner Auskunftspflicht nicht nachkommt oder
16. entgegen § 21 Abs. 2 Satz 3 Angebote gegen den Abruf durch die zuständige

Aufsichtsbehörde sperrt.
(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich
1. entgegen § 11 Abs. 5 Telemedien als für Kinder oder Jugendliche der betreffenden

Altersstufe geeignet falsch kennzeichnet oder
2. im Rahmen eines Verfahrens zur Anerkennung einer Einrichtung der Freiwilligen

Selbstkontrolle nach § 19 Abs. 4 falsche Angaben macht.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro geahndet werden.
(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten ist die zuständige Landesmedienanstalt. Zuständig ist in den Fällen
des Absatzes 1 und des Absatzes 2 Nr. 1 die Landesmedienanstalt des Landes, in dem die
Zulassung des Rundfunkveranstalters erteilt wurde oder der Anbieter von Telemedien
seinen Sitz, Wohnsitz oder in Ermangelung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. Ergibt



sich danach keine Zuständigkeit, so ist diejenige Landesmedienanstalt zuständig, in deren
Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt. Zuständig ist im Falle des Absatzes 2
Nr. 2 die Landesmedienanstalt des Landes, in dem die Einrichtung der Freiwilligen
Selbstkontrolle ihren Sitz hat. Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist diejenige
Landesmedienanstalt zuständig, bei der der Antrag auf Anerkennung gestellt wurde. Die
zuständige Landesmedienanstalt trifft die Entscheidungen durch die KJM.
(5) Über die Einleitung eines Verfahrens hat die zuständige Landesmedienanstalt die
übrigen Landesmedienanstalten unverzüglich zu unterrichten. Soweit ein Verfahren
nach dieser Bestimmung in mehreren Ländern eingeleitet wurde, stimmen sich die
beteiligten Behörden über die Frage ab, welche Behörde das Verfahren fortführt.
(6) Die zuständige Landesmedienanstalt kann bestimmen, dass Beanstandungen nach
einem Rechtsverstoß gegen Regelungen dieses Staatsvertrages sowie rechtskräftige
Entscheidungen in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren nach Absatz 1 oder 2 von dem
betroffenen Anbieter in seinem Angebot verbreitet oder in diesem zugänglich gemacht
werden. Inhalt und Zeitpunkt der Bekanntgabe sind durch die zuständige Landes-
medienanstalt nach pflichtgemäßem Ermessen festzulegen.
(7) Die Verfolgung der in Absatz 1 und 2 genannten Ordnungswidrigkeiten verjährt in
sechs Monaten.

4.4 Strafgesetzbuch – Auszug –

vom 15. Mai 1871 (RGBl. S. 127), in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November
1998 (BGBl. I, 3322), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.09.2005 (BGBl I 2674

§ 86 Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen

(1) Wer Propagandamittel
1. einer vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärten Partei oder

einer Partei oder Vereinigung, von der unanfechtbar festgestellt ist, dass sie
Ersatzorganisation einer solchen Partei ist,

2. einer Vereinigung, die unanfechtbar verboten ist, weil sie sich gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet,
oder von der unanfechtbar festgestellt ist, dass sie Ersatzorganisation einer solchen
verbotenen Vereinigung ist,

3. einer Regierung, Vereinigung oder Einrichtung außerhalb des räumlichen
Geltungsbereichs dieses Gesetzes, die für die Zwecke einer der in den Nummern 1
und 2 bezeichneten Parteien oder Vereinigungen tätig ist, oder

4. Propagandamittel, die nach ihrem Inhalt dazu bestimmt sind, Bestrebungen einer
ehemaligen nationalsozialistischen Organisation fortzusetzen, 

im Inland verbreitet oder zur Verbreitung im Inland oder Ausland herstellt, vorrätig hält,
einführt oder ausführt oder in Datenspeichern öffentlich zugänglich macht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Propagandamittel im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche Schriften (§ 11 Abs. 3),
deren Inhalt gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder den Gedanken
der Völkerverständigung gerichtet ist.
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(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn das Propagandamittel oder die Handlung der staatsbür-
gerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der
Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des
Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient.
(4) Ist die Schuld gering, so kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser
Vorschrift absehen. 

§ 86a Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
1. im Inland Kennzeichen einer der in § 86 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Parteien

oder Vereinigungen verbreitet oder öffentlich, in einer Versammlung oder in von ihm
verbreiteten Schriften (§ 11 Abs. 3) verwendet oder

2. Gegenstände, die derartige Kennzeichen darstellen oder enthalten, zur Verbreitung
oder Verwendung im Inland oder Ausland in der in Nummer 1 bezeichneten Art und
Weise herstellt, vorrätig hält, einführt oder ausführt.

(2) Kennzeichen im Sinne des Absatzes 1 sind namentlich Fahnen, Abzeichen,
Uniformstücke, Parolen und Grußformen. Den in Satz 1 genannten Kennzeichen stehen
solche gleich, die ihnen zum Verwechseln ähnlich sind.
(3) § 86 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.

§ 111 Öffentliche Aufforderung zu Straftaten

(1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3)
zu einer rechtswidrigen Tat auffordert, wird wie ein Anstifter (§ 26) bestraft.
(2) Bleibt die Aufforderung ohne Erfolg, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
oder Geldstrafe. Die Strafe darf nicht schwerer sein als die, die für den Fall angedroht ist,
dass die Aufforderung Erfolg hat (Absatz 1); § 49 Abs. 1 Nr. 2 ist anzuwenden.

§ 130 Volksverhetzung

(1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören,
1. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder zu Gewalt- oder Willkür-

maßnahmen gegen sie auffordert oder
2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er Teile der Bevölkerung

beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet,
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. Schriften (§ 11 Abs. 3), die zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine

nationale, rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe auf-
stacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die
Menschenwürde anderer dadurch angreifen, dass Teile der Bevölkerung oder eine
vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet
werden,
a) verbreitet,
b) öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,



c) einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht
oder

d) herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen
oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im
Sinne der Buchstaben a bis c zu verwenden oder einem anderen eine solche
Verwendung zu ermöglichen, oder

2. eine Darbietung des in Nummer 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk verbreitet.
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine unter
der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 des
Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den
öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet oder
verharmlost.
(4) Absatz 2 gilt auch für Schriften (§ 11 Abs. 3) des in Absatz 3 bezeichneten Inhalts.
(5) In den Fällen des Absatzes 2, auch in Verbindung mit Absatz 4, und in den Fällen des
Absatzes 3 gilt § 86 Abs. 3 entsprechend. 

§ 130a Anleitung zu Straftaten

(1) Wer eine Schrift (§ 11 Abs. 3), die geeignet ist, als Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1
genannten rechtswidrigen Tat zu dienen, und nach ihrem Inhalt bestimmt ist, die
Bereitschaft anderer zu fördern oder zu wecken, eine solche Tat zu begehen, verbreitet,
öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer
1. eine Schrift (§ 11 Abs. 3), die geeignet ist, als Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1

genannten rechtswidrigen Tat zu dienen, verbreitet, öffentlich ausstellt, anschlägt,
vorführt oder sonst zugänglich macht oder

2. öffentlich oder in einer Versammlung zu einer in § 126 Abs. 1 genannten rechtswidrigen
Tat eine Anleitung gibt,

um die Bereitschaft anderer zu fördern oder zu wecken, eine solche Tat zu begehen.
(3) § 86 Abs. 3 gilt entsprechend. 

§ 131 Gewaltdarstellung

(1) Wer Schriften (§ 11 Abs. 3), die grausame oder sonst unmenschliche Gewalt-
tätigkeiten gegen Menschen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder
Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder
Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt,
1. verbreitet,
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,
3. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht oder
4. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen

oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne
der Nummern 1 bis 3 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu
ermöglichen,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
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(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Darbietung des in Absatz 1 bezeichneten Inhalts
durch Rundfunk verbreitet.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, wenn die Handlung der Berichterstattung über
Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient.
(4) Absatz 1 Nr. 3 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte
handelt.

§ 171 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht

Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer Person unter sechzehn
Jahren gröblich verletzt und dadurch den Schutzbefohlenen in die Gefahr bringt, in sei-
ner körperlichen oder psychischen Entwicklung erheblich geschädigt zu werden, einen
kriminellen Lebenswandel zu führen oder der Prostitution nachzugehen, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 173 Beischlaf zwischen Verwandten

(1) Wer mit einem leiblichen Abkömmling den Beischlaf vollzieht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Wer mit einem leiblichen Verwandten aufsteigender Linie den Beischlaf vollzieht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; dies gilt auch
dann, wenn das Verwandtschaftsverhältnis erlo-schen ist. Ebenso werden leibliche
Geschwister bestraft, die miteinander den Beischlaf vollziehen.
(3) Abkömmlinge und Geschwister werden nicht nach dieser Vorschrift bestraft, wenn
sie zur Zeit der Tat noch nicht achtzehn Jahre alt waren.

§ 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen

(1) Wer sexuelle Handlungen
1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder

zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist,
2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder

zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder
Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-,
Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhän-
gigkeit oder

3. an seinem noch nicht achtzehn Jahre alten leiblichen oder angenommenen Kind 
vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen lässt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3
1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt oder
2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, dass er sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt,
um sich oder den Schutzbefohlenen hierdurch sexuell zu erregen, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 oder des Absatzes 2 in Verbindung mit Absatz 1
Nr. 1 kann das Gericht von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn bei
Berücksichtigung des Verhaltens des Schutzbefohlenen das Unrecht der Tat gering ist. 



§ 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder
Betreuungsverhältnisses

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm wegen einer geistigen oder see-
lischen Krankheit oder Behinderung einschließlich einer Suchtkrankheit zur Beratung,
Behandlung oder Betreuung anvertraut ist, unter Missbrauch des Beratungs-, Be-
handlungs- oder Betreuungsverhältnisses vornimmt oder an sich von ihr vornehmen
lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm zur psycho-
therapeutischen Behandlung anvertraut ist, unter Missbrauch des Behandlungs-
verhältnisses vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt.
(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 176 Sexueller Missbrauch von Kindern

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt
oder an sich von dem Kind vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an
einem Dritten vornimmt oder von einem Dritten an sich vornehmen lässt.
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt,
2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an sich vornimmt, oder
3. auf ein Kind durch Vorzeigen pornographischer Abbildungen oder Darstellungen,

durch Abspielen von Tonträgern pornographischen Inhalts oder durch entspre-
chende Reden einwirkt.

(4) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht für Taten nach Absatz 3 Nr. 3. 

§ 176a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern

(1) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fällen des § 176 Abs. 1 und 2 mit
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wenn
1. eine Person über achtzehn Jahren mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder ähnliche

sexuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die
mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind,

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird,
3. der Täter das Kind durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschä-

digung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen Ent-
wicklung bringt oder

4. der Täter innerhalb der letzten fünf Jahre wegen einer solchen Straftat rechtskräftig
verurteilt worden ist.

(2) Mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren wird bestraft, wer in den Fällen des § 176
Abs. 1 bis 4 als Täter oder anderer Beteiligter in der Absicht handelt, die Tat zum Gegen-
stand einer pornographischen Schrift (§ 11 Abs. 3) zu machen, die nach § 184 Abs. 3
oder 4 verbreitet werden soll.
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(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten
bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von
einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen.
(4) Mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren wird bestraft, wer das Kind in den Fällen
des § 176 Abs. 1 und 2
1. bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder
2. durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt.
(5) In die in Absatz 1 Nr. 4 bezeichnete Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher
der Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Eine Tat, die
im Ausland abgeurteilt worden ist, steht in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 einer im
Inland abgeurteilten Tat gleich, wenn sie nach deutschem Strafrecht eine solche nach
§ 176 Abs. 1 oder 2 wäre. 

§ 176b Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge

Verursacht der Täter durch den sexuellen Missbrauch (§§ 176 und 176a) wenigstens
leichtfertig den Tod des Kindes, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Frei-
heitsstrafe nicht unter zehn Jahren.

§ 177 Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung

(1) Wer eine andere Person
1. mit Gewalt,
2. durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder
3. unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos

ausgeliefert ist,
nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten an sich zu dulden oder an
dem Täter oder einem Dritten vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem
Jahr bestraft.
(2) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren.
Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn
1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen

an dem Opfer vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die dieses beson-
ders erniedrigen, insbesondere wenn sie mit einem Eindringen in den Körper ver-
bunden sind (Vergewaltigung), oder

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird.
(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter
1. eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt,
2. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich führt, um den Widerstand einer anderen Person

durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden, oder
3. das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschädigung bringt.
(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter
1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug verwendet oder
2. das Opfer

a) bei der Tat körperlich schwer misshandelt oder
b) durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt.



(5) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen der Absätze 3 und 4 auf Freiheitsstrafe von
einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 

§ 178 Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge

Verursacht der Täter durch die sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung (§ 177) wenigs-
tens leichtfertig den Tod des Opfers, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder
Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.

§ 179 Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen

(1) Wer eine andere Person, die
1. wegen einer geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung einschließlich

einer Suchtkrankheit oder wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder
2. körperlich 
zum Widerstand unfähig ist, dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung der Wider-
standsunfähigkeit sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr
vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren
bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine widerstandsunfähige Person (Absatz 1) dadurch miss-
braucht, dass er sie unter Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit dazu bestimmt,
sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich
vornehmen zu lassen.
(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn
1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen

an ihm vornimmt oder an sich von ihm vornehmen lässt, die mit einem Eindringen
in den Körper verbunden sind,

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder
3. der Täter das Opfer durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheits-

schädigung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder seelischen
Entwicklung bringt.

(5) In minder schweren Fällen der Absätze 1, 2 und 4 ist auf Freiheitsstrafe von drei
Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen.
(6) § 176a Abs. 4 und § 176b gelten entsprechend. 

§ 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger

(1) Wer sexuellen Handlungen einer Person unter sechzehn Jahren an oder vor einem
Dritten oder sexuellen Handlungen eines Dritten an einer Person unter sechzehn Jahren
1. durch seine Vermittlung oder
2. durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit 
Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Satz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte handelt;
dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Vorschubleisten seine Erziehungs-
pflicht gröblich verletzt.
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(2) Wer eine Person unter achtzehn Jahren bestimmt, sexuelle Handlungen gegen
Entgelt an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich
vornehmen zu lassen, oder wer solchen Handlungen durch seine Vermittlung Vorschub
leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(3) Wer eine Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung, zur Ausbildung oder
zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut oder im Rahmen eines Dienst- oder
Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, unter Missbrauch einer mit dem Erziehungs-,
Ausbildungs-, Betreuungs-, Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundenen Abhängigkeit
bestimmt, sexuelle Handlungen an oder vor einem Dritten vorzunehmen oder von
einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.
(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 ist der Versuch strafbar. 

§ 180a Ausbeutung von Prostituierten

(1) Wer gewerbsmäßig einen Betrieb unterhält oder leitet, in dem Personen der
Prostitution nachgehen und in dem diese in persönlicher oder wirtschaftlicher
Abhängigkeit gehalten werden, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer
1. einer Person unter achtzehn Jahren zur Ausübung der Prostitution Wohnung,

gewerbsmäßig Unterkunft oder gewerbsmäßig Aufenthalt gewährt oder
2. eine andere Person, der er zur Ausübung der Prostitution Wohnung gewährt, zur

Prostitution anhält oder im Hinblick auf sie ausbeutet.

§ 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen

(1) Eine Person über achtzehn Jahre, die eine Person unter sechzehn Jahren dadurch
missbraucht, dass sie
1. unter Ausnutzung einer Zwangslage oder gegen Entgelt sexuelle Handlungen an ihr

vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt oder
2. diese unter Ausnutzung einer Zwangslage dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an

einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Eine Person über einundzwanzig Jahre, die eine Person unter sechzehn Jahren
dadurch missbraucht, dass sie sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von
ihr vornehmen lässt oder diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten
vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, und dabei die
fehlende Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(3) In den Fällen des Absatzes 2 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass
die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der
Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält.



(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann das Gericht von Strafe nach diesen
Vorschriften absehen, wenn bei Berücksichtigung des Verhaltens der Person, gegen die
sich die Tat richtet, das Unrecht der Tat gering ist. 

§ 184 Verbreitung pornographischer Schriften

(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3)
1. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht,
2. an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen

eingesehen werden kann, ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,
3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Verkaufs-

stellen, die der Kunde nicht zu betreten pflegt, im Versandhandel oder in gewerb-
lichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln einem anderen anbietet oder überlässt,

3a. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewährung des
Gebrauchs, ausgenommen Ladengeschäften, die Personen unter achtzehn Jahren
nicht zugänglich sind und von ihnen nicht eingesehen werden können, einem
anderen anbietet oder überlässt,

4. im Wege des Versandhandels einzuführen unternimmt,
5. öffentlich an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von

ihnen eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten von Schriften außerhalb des
Geschäftsverkehrs mit dem einschlägigen Handel anbietet, ankündigt oder anpreist,

6. an einen anderen gelangen lässt, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein,
7. in einer öffentlichen Filmvorführung gegen ein Entgelt zeigt, das ganz oder über-

wiegend für diese Vorführung verlangt wird,
8. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält oder einzuführen unternimmt, um sie oder aus

ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 7 zu verwenden oder einem
anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, oder

9. auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Ausland
unter Verstoß gegen die dort geltenden Strafvorschriften zu verbreiten oder öffentlich
zugänglich zu machen oder eine solche Verwendung zu ermöglichen,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Ebenso wird bestraft, wer eine pornographische Darbietung durch Rundfunk verbreitet.
(3) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die Gewalttätigkeiten, den sexuellen
Missbrauch von Kindern oder sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren zum
Gegenstand haben,
1. verbreitet,
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht oder
3. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist, einzuführen

oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne
der Nummern 1 oder 2 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung
zu ermöglichen,

wird, wenn die pornographischen Schriften den sexuellen Missbrauch von Kindern zum
Gegenstand haben, mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren, sonst mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
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(4) Haben die pornographischen Schriften (§ 11 Abs. 3) in den Fällen des Absatzes 3 den
sexuellen Missbrauch von Kindern zum Gegenstand und geben sie ein tatsächliches
oder wirklichkeitsnahes Geschehen wieder, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu zehn Jahren, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer
Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.
(5) Wer es unternimmt, sich oder einem Dritten den Besitz von pornographischen
Schriften (§ 11 Abs. 3) zu verschaffen, die den sexuellen Missbrauch von Kindern zum
Gegenstand haben, wird, wenn die Schriften ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes
Geschehen wiedergeben, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bestraft. Ebenso wird bestraft, wer die in Satz 1 bezeichneten Schriften besitzt.
(6) Absatz 1 Nr. 1 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge für die Person Berechtigte
handelt. Absatz 1 Nr. 3a gilt nicht, wenn die Handlung im Geschäftsverkehr mit
gewerblichen Entleihern erfolgt. Absatz 5 gilt nicht für Handlungen, die ausschließlich
der Erfüllung rechtmäßiger dienstlicher oder beruflicher Pflichten dienen.
(7) In den Fällen des Absatzes 4 ist § 73d anzuwenden. Gegenstände, auf die sich eine
Straftat nach Absatz 5 bezieht, werden eingezogen. § 74a ist anzuwenden. 

§ 184b Jugendgefährdende Prostitution

Wer der Prostitution
1. in der Nähe einer Schule oder anderen Örtlichkeit, die zum Besuch durch Personen

unter achtzehn Jahren bestimmt ist, oder
2. in einem Haus, in dem Personen unter achtzehn Jahren wohnen,
in einer Weise nachgeht, die diese Personen sittlich gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 223 Körperverletzung

(1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 224 Gefährliche Körperverletzung

(1) Wer die Körperverletzung
1. durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen, 
2. mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs, 
3. mittels eines hinterlistigen Überfalls, 
4. mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder 
5. mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung 
begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren
Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar. 

§ 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen

(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder
Krankheit wehrlose Person, die



1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht, 
2. seinem Hausstand angehört, 
3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen worden oder 
4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeordnet ist, 
quält oder roh misshandelt, oder wer durch böswillige Vernachlässigung seiner Pflicht,
für sie zu sorgen, sie an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Täter die
schutzbefohlene Person durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren
Gesundheitsschädigung oder einer erheblichen Schädigung der körperlichen oder see-
lischen Entwicklung bringt.
(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten
bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe von
sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen.

§ 226 Schwere Körperverletzung

(1) Hat die Körperverletzung zur Folge, daß die verletzte Person
1. das Sehvermögen auf einem Auge oder beiden Augen, das Gehör, das Sprechver-

mögen oder die Fortpflanzungsfähigkeit verliert, 
2. ein wichtiges Glied des Körpers verliert oder dauernd nicht mehr gebrauchen kann oder
3. in erheblicher Weise dauernd entstellt wird oder in Siechtum, Lähmung oder geistige

Krankheit oder Behinderung verfällt, 
so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.
(2) Verursacht der Täter eine der in Absatz 1 bezeichneten Folgen absichtlich oder
wissentlich, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
(3) In minder schweren Fällen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten
bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von
einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 

§ 227 Körperverletzung mit Todesfolge

(1) Verursacht der Täter durch die Körperverletzung (§§ 223 bis 226) den Tod der verletzten
Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.
(2) In minder schweren Fällen ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren
zu erkennen.
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5. Weiterführende Adressen:

Für weiter gehende Informationen zum
Jugendschutzgesetz können Sie sich wen-
den an:

• Jugendamt in jedem Landkreis und 
jeder kreisfreien Stadt

• Örtliche Polizeidienststelle

• Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit/Landesjugendamt,
Werner-Seelenbinder-Straße 6, 99096 Erfurt, Tel. 0361/37900, Fax 0361/37-98800
E-Mail: poststelle@tmsfg.thueringen.de
Internet: www.thueringen.de/de/tmsfg

• Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Thüringen
Johannesstraße 19, 99084 Erfurt, Tel. 0361/6442264, Fax 0361/64422-65
E-Mail: jugendschutz.thueringen@t-online.de
Internet: www.jugenschutz-thueringen.de

Für die nach dem Jugendschutzgesetz vorgesehene Alterskennzeichnung und Indizierung
insbesondere von Filmen und Spielen sind folgende Stellen zuständig:

• für die Altersfreigabe von Kino-, Video- und DVD-Filmen 
der Ständige Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden bei der

Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK)
Kreuzberger Ring 56, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, 
Tel. 0611/77891-25, Fax 0611/77891-39
E-Mail: staendigervertreter@spio-fsk.de
Internet: www.fsk.de

• für die Altersfreigabe von Spielen (Computerspiele/CD-Rom, Konsolenspiele)
der Ständige Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden bei der

Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK)
Marschlewskistraße 27, 10243 Berlin, Tel. 030/29049293, Fax 030/2796-301
E-Mail: st.vertreter.oljb@usk.de
Internet: www.usk.de



• für die Altersfreigabe von Automatenspielen (Bildschirmspielgeräte)
(Aufgaben des Ständigen Vertreters der Obersten Landesjugendbehörden werden durch
den Ständigen Vertreter bei der USK – siehe oben – wahrgenommen)

Automaten-Selbstkontrolle (ASK)
Dircksenstr. 49, 10178 Berlin, Tel. 030/284070, Fax 030/28407-207
E-Mail: info@automaten-selbstkontrolle.de
Internet: www.automaten-selbstkontrolle.de 

• für die Indizierung von Medien

die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM)
Rochusstraße 10, 53123 Bonn, Tel. 0228/376631/32, Fax 0228/379014
E-Mail: info@bpjm.bund.de
Internet: www.bundespruefstelle.de

Für den Jugendschutz beim Fernsehen und im Internet nach dem Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag sind zuständig:

• die Landesmedienanstalten 

in Thüringen ist das die 
Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) 
Steigerstraße 10, 99096 Erfurt, Tel. 0361/211770, Fax: 0361/2117755
E-Mail: mail@tlm.de
Internet: www.tlm.de

und als gemeinsame Stelle der Länder nach dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag die

Kommission Jugendmedienschutz (KJM)
Geschäftsstelle: Steigerstraße 10, 99096 Erfurt, Tel. 0361/55069-15/-16, 
Fax 0361/55069-20
E-Mail: geschaeftsstelle@kjm-online.de
Internet: www.kjm-online.de

jugendschutz.net (angegliedert an die KJM) für das Internet
Wallstraße 11, 55122 Mainz, Tel. 06131/3285-20, Fax 06131/3285-22
E-Mail: buero@jugendschutz.net
Internet: www.jugendschutz.net
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• für die Selbstkontrolle bei Telemedien (Internet)

Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e. V. (FSM)
Kopernikusstraße 35, 10243 Berlin, Tel. 030/29350688, Fax 030/29046996
E-Mail: office@fsm.de
Internet: www.fsm.de 

• für die Selbstkontrolle bei privaten Rundfunkveranstaltern

Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e. V. (FSF)
Lützowstraße 33, 10785 Berlin, Tel. 030/230836-0, Fax: 030/230836-70, 
E-Mail: info@fsf.de
Internet: www.fsf.de 
Hotlines für Anregungen und Beschwerden:
E-Mail: hotline@fsf.de, Tel. 040/65039736

• beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk

Mitteldeutscher Rundfunk (mdr), Jugendschutzbeauftragter Ralf Lehmann
Kantstr. 71-73, 04275 Leipzig, Telefon: 0341/300-6500, Telefax: 0341/300-6284
E-Mail: mdr-fernsehen@mdr.de
Internet: www.mdr.de 

Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), Jugendschutzbeauftragter Dr. Gunnar Krone
ZDF-Straße, 55100 Mainz, Tel. 06131/704113, Fax 06131/705452
E-Mail: krone.g@zdf.de
Internet: www.zdf.de

Darüber hinaus sind zuständig bei Beschwerden

• zu Inhalten von Zeitungen, Zeitschriften  

Deutscher Presserat
Gerhard-von-Are-Str. 8, 53111 Bonn, Tel. 0228/98572-0, Fax 0228/98572-99
E-Mail: info@presserat.de
Internet: www.presserat.de

• zur Werbung

Deutscher Werberat
Am Weidendamm 1a, 10117 Berlin, Tel. 030/590099-700, Fax 030/590099-722
E-Mail: werberat@werberat.de
Internet: www.werberat.de 



Für weiter gehende Informationen zu qualitätsvollen Kinderinternetangeboten können
Sie sich wenden an:

Erfurter Netcode e. V. 
Steigerstr. 10, 99096 Erfurt, Tel.: 0361/2117780, Fax.: 0361/2117755
E-Mail: geschaeftsstelle@erfurternetcode.de
Internet: www.erfurternetcode.de

Für weiter gehende Informationen zum Thema Kinderschutz, insbesondere zu Kindes-
missbrauch, -misshandlung oder -vernachlässigung, können Sie sich wenden an:

• Jugendamt in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt

• Thüringer Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit/Landesjugendamt,
Werner-Seelenbinder-Straße 6, 99096 Erfurt, Tel. 0361/37900, Fax 0361/37-98800
E-Mail: poststelle@tmsfg.thueringen.de
Internet: www.thueringen.de/de/tmsfg

• Kinderschutzdienste im Freistaat Thüringen

Kinder- und Jugendhilfezentrum 
Tabu Bad Salzungen
Eisenacher Straße 3
36433 Bad Salzungen 
Tel. 03695/852012
E-Mail: jhz-sw-bs@t-online.de

Kinder- und Jugendschutzdienst 
HAUT-NAH Erfurt 
Mainzerhofplatz 3
99084 Erfurt
Tel. 0361/7360124
E-Mail: info@mmev.de
Internet: www.mmev.de

Kinder- und Jugendschutzdienst Gera 
Schlupfwinkel und Sorgentelefon Gera e.V. 
Lobensteiner Straße 49
07549 Gera
Tel. 0365/5523020
E-Mail: sorgentelefon.gera@t-online.de
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Kinder- und Jugendschutzdienst Gotha
Sunshinehouse gGmbH
Mairichstraße 9a
99867 Gotha
Tel. 03621/2972008
E-Mail: kinderschutzdienstgotha@hotmail.com 

Kinder- und Jugendschutzdienst 
Die Insel Greiz 
Siebenhitze 51
07973 Greiz 
Tel. 03661/87583

Kinder- und Jugendschutzdienst Villa Lampe
Holzweg 2
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel. 03606/55210
E-Mail: kjsd@villa-lampe.de
Internet: www.villa-lampe.de

Kinder- und Jugendschutzdienst 
Strohhalm Jena 
Closewitzer Straße 2
07743 Jena Tel. 03641/443643
E-Mail: strohhalm@familienzentrum-jena.de 
Internet: www.familienzentrum-jena.de

Kinder- und Jugendschutzdienst 
Unstrut-Hainich-Kreis
Lindenbühl 30
99974 Mühlhausen 
Tel. 03601/816688
E-Mail: kinderschutz@asb-kvuh.de

Kinder- und Jugendschutzdienst 
Kummerlos Nordhausen 
A.-Puschkin-Straße 28
99734 Nordhausen
Tel. 03631/972100
E-Mail: familienzentrum-ndh@t-online.de 
Internet: www.jugendsozialwerk.de



Kinder- und Jugendschutzdienst 
Allerleirauh 
Bahnhofstraße 17
98527 Suhl
Tel. 03681/309990
E-Mail: kjsd-suhl@gmx.de

Kinder- und Jugendschutzdienst Känguruh 
Kontakt- und Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche in Not
Ernst-Thälmann-Straße 53
99423 Weimar
Tel. 03643/850700
E-Mail: weimar-ksd@profamilia.de
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